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Muster - Liste 
der Technischen Baubestimmungen  

 
- Änderungen vom Dezember 2011 -*) 

 
 
Die Änderungen befinden sich zur Notifizierung nach der Richtlinie 98/34/EG. Entsprechend 
den Bestimmungen dieser Richtlinie können die Kommission und die Mitgliedstaaten aus-
führliche Stellungnahmen oder Bemerkungen zum übermittelten Vorschriftenentwurf abge-
ben; die Frist dafür läuft am 16.03.2012 ab. Die Abgabe einer ausführlichen Stellungnahme 
hat eine 3-monatige Verlängerung der Stillhaltefrist zur Folge. Die Abgabe einer Bemerkung 
zieht keine Fristverlängerung nach sich. 
Wir gehen davon aus, dass ausführliche Stellungnahmen abgegeben werden. Dementspre-
chend darf die Muster-Liste frühestens 

am 17.06.2012 
 
von den Ländern umgesetzt werden, sofern vom DIBt in der Zwischenzeit nichts Gegenteili-
ges mitgeteilt wird. 
 
 
1 Aufgrund des § 3 Abs. 3 MBO1) werden die in der anliegenden Muster-Liste enthaltenen tech-
nischen Regeln als Technische Baubestimmungen eingeführt, ausgenommen die Abschnitte in den 
technischen Regeln über Prüfzeugnisse. 
 
2 Bezüglich der in dieser Liste genannten Normen, anderen Unterlagen und technischen Anfor-
derungen, die sich auf Produkte bzw. Prüfverfahren beziehen, gilt, dass auch Produkte bzw. Prüfver-
fahren angewandt werden dürfen, die Normen oder sonstigen Bestimmungen und/oder technischen 
Vorschriften anderer EU-Mitgliedstaaten und weiterer Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschafts-
raums (EWR) sowie der Schweiz und der Türkei2) entsprechen, sofern das geforderte Schutzniveau 
in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Gebrauchstauglichkeit gleichermaßen dauerhaft erreicht 
wird. 
 
3 Prüfungen, Überwachungen und Zertifizierungen, die von Stellen anderer EU-Mitgliedstaaten 
und weiterer Vertragsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) sowie der Schweiz und der 
Türkei2) erbracht werden, sind ebenfalls anzuerkennen, sofern die Stellen aufgrund ihrer Qualifikati-
on, Integrität, Unparteilichkeit und technischer Ausstattung Gewähr dafür bieten, die Prüfung, Über-
wachung bzw. Zertifizierung gleichermaßen sachgerecht und aussagekräftig durchzuführen. Die 
Voraussetzungen gelten insbesondere als erfüllt, wenn die Stellen nach Art. 16 der Richtlinie 
89/106/EWG für diesen Zweck zugelassen sind. 
 
 
________________ 
*) Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 über ein Informati-

onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesell-
schaft (Abl. EG Nr. L 204 S. 37), zuletzt geändert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 20. 
Juli 1998 (Abl. EG Nr. L 217 S. 18) 2006/96/EG des Rates vom 20. November 2006 (ABl. EU Nr. L 363 S. 81) sind beachtet. 

1)  Nach Landesrecht 
2)  Schweiz seit März 2008 auf der Grundlage eines Abkommens der gegenseitigen Anerkennung (MRA); Türkei auf der Grundlage der 

Entscheidung 2006/654/EG; zum EWR gehören die EU-Mitgliedstaaten und Norwegen, Island, Liechtenstein 
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Vorbemerkungen 
Die Liste der Technischen Baubestimmungen enthält technische Regeln für die Planung, Bemessung und 
Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, deren Einführung als Technische Baubestimmungen auf 
der Grundlage des § 3 Abs. 3 MBO1) erfolgt. Technische Baubestimmungen sind allgemein verbindlich, da 
sie nach § 3 Abs. 3 MBO1) beachtet werden müssen. 
 
Es werden nur die technischen Regeln eingeführt, die zur Erfüllung der Grundsatzanforderungen des 
Bauordnungsrechts unerlässlich sind. Die Bauaufsichtsbehörden sind allerdings nicht gehindert, im Rah-
men ihrer Entscheidungen zur Ausfüllung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf nicht eingeführte allge-
mein anerkannte Regeln der Technik zurückzugreifen.  
 
Soweit technische Regeln durch die Anlagen in der Liste geändert oder ergänzt werden, gehören auch die 
Änderungen und Ergänzungen zum Inhalt der Technischen Baubestimmungen.  
 
Wird in Technischen Baubestimmungen, die noch nicht an die Eurocodes angepasst sind, auf na-
tionale Normen verwiesen, dürfen anstelle dieser die in der Liste enthaltenen Eurocodes in Ver-
bindung mit ihren Nationalen Anhängen angewendet werden. Dabei ist Folgendes zu beachten: 
Beim Nachweis des Gesamttragwerks nach den in der Liste enthaltenen Eurocodes ist die Bemes-
sung einzelner Bauteile nach den noch nicht an die Eurocodes angepassten nationalen Normen 
nur zulässig, wenn diese einzelnen Bauteile innerhalb des Tragwerkes Teiltragwerke bilden und 
die Schnittgrößen und Verformungen am Übergang vom Teiltragwerk zum Gesamttragwerk ent-
sprechend der jeweiligen Norm berücksichtigt wurden. Gleiches gilt auch für den Fall, dass das 
Gesamttragwerk nach nationalen Normen bemessen wird und Teiltragwerke nach den Eurocodes.  
Vorgenanntes gilt auch für Typenprüfungen und allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen, die auf 
nationale technische Regeln, Bezug nehmen. Für das von diesen Regeln betroffene Bauteil erfolgt 
die Bemessung nach den in der Typenprüfung oder Zulassung in Bezug genommenen techni-
schen Regeln und die Nachweise des übrigen Tragwerks (Grenzzustände der Tragfähigkeit und 
der Gebrauchstauglichkeit) nach den in der Liste enthaltenen Technischen Baubestimmungen. 
Sofern die Nationalen Anhänge "NCI" (en: non-contradictory complementary information) enthal-
ten, sind diese Bestandteil der Technischen Baubestimmungen und damit zu beachten. 
 
Anlagen, in denen die Verwendung von Bauprodukten (Anwendungsregelungen) nach harmonisierten 
Normen nach der Bauproduktenrichtlinie geregelt ist, sind durch den Buchstaben "E" kenntlich gemacht.  
Gibt es im Teil I der Liste keine technischen Regeln für die Verwendung von Bauprodukten nach harmoni-
sierten Normen und ist die Verwendung auch nicht durch andere allgemein anerkannte Regeln der Tech-
nik geregelt, können Anwendungsregelungen auch im Teil II Abschnitt 5 der Liste enthalten sein. 
Europäische technische Zulassungen enthalten im Allgemeinen keine Regelungen für die Planung, Be-
messung und Konstruktion baulicher Anlagen und ihrer Teile, in die die Bauprodukte eingebaut werden. 
Die hierzu erforderlichen Anwendungsregelungen sind im Teil II Abschnitt 1 bis 4 der Liste aufgeführt. 
Im Teil III sind Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze, die in den Geltungsbereich von 
Verordnungen nach § 17 Abs. 4 und § 21 Abs. 2 MBO fallen (zur Zeit nur die Verordnung zur Feststellung 
der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise nach der Musterbau-
ordnung (WasBauPVO)) aufgeführt. 
 
Die technischen Regeln für Bauprodukte werden nach § 17 Abs. 2 MBO1) in der Bauregelliste A bekannt 
gemacht. Sofern die in Spalte 2 der Liste aufgeführten technischen Regeln Festlegungen zu Bauproduk-
ten (Produkteigenschaften) enthalten, gelten vorrangig die Bestimmungen der Bauregellisten. 
 



 - 3 - M-Liste der Techn. Baubestimmungen 
  MärzDezember 2011 

 

Teil I: Technische Regeln für die Planung, Bemessung und Konstruktion baulicher Anlagen 
und ihrer Teile 

Inhalt 
1 Technische Regeln zu Grundlagen der 

Tragwerksplanung und Einwirkungen 
2 Technische Regeln zur Bemessung und 

zur Ausführung 
2.1 Grundbau 
2.3 Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 
2.4 Metall- und Verbundbau 
2.5 Holzbau 
 

2.6 Bauteile 
2.7 Sonderkonstruktionen 
3 Technische Regeln zum Brandschutz 
5 Technische Regeln zum Bautenschutz 
5.1 Schutz gegen seismische Einwirkungen 
7 Technische Regeln als Planungsgrundla-

gen 

 
1 Technische Regeln zu Grundlagen der Tragwerksplanung und Einwirkungen  
 
Kenn./ 
Lfd.Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN 1055 Einwirkungen auf Tragwerke    
- 1 – Teil 1: Wichten und Flächenlasten von Bau-

stoffen, Bauteilen und Lagerstoffen 
Juni 2002 *) 

 Teil 2 Lastannahmen für Bauten; Bodenkenngrö-
ßen, Wichte, Reibungswinkel, Kohäsion, 
Wandreibungswinkel 

Februar 1976 *) 

-3 
 

– Teil 3: Eigen- und Nutzlasten für Hochbau-
ten 
 

März 2006 
 

*) 

- 4 
Anlage 1.1/1 

– Teil 4: Windlasten 
 

März 2005 *) 

- 5 
Anlage 1.1/2 

– Teil 5: Schnee- und Eislasten 
 

Juli 2005 
 

*) 

- 6 
Anlage 1.1/5 

– Teil 6: Einwirkungen auf Silos und Flüssig-
keitsbehälter 

März 2005 *) 

 
DIN-Fachbericht 
140 
Anlage 1.1/5 

Auslegung von Siloanlagen gegen Staubexp-
losionen 

Januar 2005 *) 

 

- 9 
Anlage 1.1/3 

– Teil 9: Außergewöhnliche Einwirkungen  August 2003 *) 

 
-100 
Anlage 1.1/4 

– Teil 100: Grundlagen der Tragwerkspla-
nung, Sicherheitskonzept und Bemessungs-
regeln 

März 2001 *) 

DIN EN 1990 
Anlage 1.1/1 

Eurocode - Grundlagen der Tragwerkspla-
nung 

Dezember 2010 *) 

1.1 

DIN EN 1990/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode: Grundlagen der 
Tragwerksplanung 

Dezember 2010 *) 

     
nicht besetzt    
DIN EN 1991 Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke 

 
  

-1-1 -, Teil 1-1: Allgemeine Einwirkungen auf 
Tragwerke - Wichten, Eigengewicht und 
Nutzlasten im Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 1-1: Allgemeine Einwir-
kungen auf Tragwerke – Wichten, Eigen-
gewicht und Nutzlasten im Hochbau 

Dezember 2010 *) 

1.2 

-1-2 - Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen - 
Brandeinwirkungen auf Tragwerke 

Dezember 2010 *) 
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Kenn./ 
Lfd.Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
-1-2/NA 
Anlage 1.2/1 

Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke - Teil 1-2: Allgemeine Einwir-
kungen - Brandeinwirkungen auf Tragwer-
ke 

Dezember 2010 *) 

-1-3 
Anlage 1.2/2 

-, Teil 1-3: Allgemeine Einwirkungen, 
Schneelasten 

Dezember 2010 *) 

-1-3/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 1-3: Allgemeine Einwir-
kungen, Schneelasten 

Dezember 2010 *) 

-1-4 
Anlage 1.2/3 

-, Teil 1-4: Allgemeine Einwirkungen, Wind-
lasten 

Dezember 2010 *) 

-1-4/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 1-4: Allgemeine Einwir-
kungen, Windlasten 

Dezember 2010 *) 

-1-7 
Anlage 1.2/4 

–, Teil 1-7: Allgemeine Einwirkungen – 
Außergewöhnliche Einwirkungen 

Dezember 2010 *) 

-1-7/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 1-7: Allgemeine Einwir-
kungen – Außergewöhnliche Einwirkungen

Dezember 2010 *) 

-3 - Teil 3: Einwirkungen infolge von Kranen 
und Maschinen 

Dezember 2010 *) 

-3/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 3: Einwirkungen infolge 
von Kranen und Maschinen 

Dezember 2010 *) 

-4 
Anlage 1.2/5 

- Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flüs-
sigkeitsbehälter 

Dezember 2010 *) 

-4/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 1: Einwirkungen auf 
Tragwerke – Teil 4: Einwirkungen auf Silos 
und Flüssigkeitsbehälter 

Dezember 2010 *) 

 DIN-Fachbericht 
140  

Auslegung von Siloanlagen gegen Staub-
explosionen 

Januar 2005 *) 

 
     
1.3 Richtlinie 

Anlage 1.3/1 
ETB-Richtlinie – "Bauteile, die gegen Absturz 
sichern" 

Juni 1985 *) 

___________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
 
2 Technische Regeln zur Bemessung und zur Ausführung 
2.1 Grundbau 
     

DIN EN 1997 Eurocode 7: Entwurf, Berechnung und 
Bemessung in der Geotechnik 

  

-1 
Anlage 2.1/7 E 

- Teil 1: Allgemeine Regeln September 2009 *) 

-1/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 7: Entwurf, Berech-
nung und Bemessung in der Geotechnik - 
Teil 1: Allgemeine Regeln 

Dezember 2010 *) 

DIN 1054 
Anlagen 2.1/7 E, 
2.1/8 und 2.1/9 
Anlage 2.1/11 

Baugrund - Sicherheitsnachweise im Erd- und 
Grundbau - Ergänzende Regelungen zu DIN 
EN 1997-1 

Januar 
2005Dezember 
2010 

*) 

2.1.1 

/A1 -, Änderung A1 
 

Juli 2009 Xxx 
2012 

*) 

     
DIN EN 1536 
Anlage 2.1/8 

Ausführung von besonderen geotechnischen 
Arbeiten (Spezialtiefbau) Ausführung von 
Arbeiten im Spezialtiefbau - Bohrpfähle 

Juni 1999 De-
zember 2010 

*) 

DIN Fachbericht 
129 

Richtlinie zur Anwendung von DIN EN 
1536:1999-06 

Februar 2005 *) 

2.1.2 

DIN SPEC 18140 Ergänzende Festlegungen zu 
DIN EN 1536:2010-12, Ausführung von 
Arbeiten im Spezialtiefbau – Bohrpfähle 

Februar 2012  

     
DIN 4026 
Anlagen 2.1/3, 
2.1/10 E und 
2.3/18 E 

Rammpfähle; Herstellung, Bemessung und 
zulässige Belastung 

August 1975 *) 

DIN EN 12699 
Anlagen 2.1/3  
und 2.1/10 E  

Ausführung spezieller geotechnischer 
Arbeiten (Spezialtiefbau) – Verdrängungs-
pfähle 

Mai 2001 *) 

2.1.3 

DIN SPEC 18538 Ergänzende Festlegungen zu 
DIN EN 12699:2001-05, Ausführung von 
speziellen geotechnischen Arbeiten (Spe-
zialtiefbau) –   Verdrängungspfähle  

Februar 2012 *) 

     
2.1.4 DIN 4093 

Anlage 2.3/18 E 
Baugrund; Einpressen in den Untergrund; 
Planung, Ausführung, Prüfung 

September 1987 *) 

     
2.1.5 DIN 4123 Ausschachtungen, Gründungen und Unter-

fangungen im Bereich bestehender Gebäude 
September 
2000Mai 2011 

*) 

     
2.1.6 DIN 4124 

Anlage 2.1/4 
Baugruben und Gräben; Böschungen, Ar-
beitsraumbreiten, Verbau 

August 1981 *) 

     
2.1.7 DIN 4125 

Anlagen 2.1/5 
und 2.3/18 E 

Verpressanker, Kurzzeitanker und Daueran-
ker; Bemessung, Ausführung und Prüfung 

November 1990 *) 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
DIN EN 1537 
Anlage 2.1/5 

Ausführung von besonderen geotechni-
schen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Ver-
pressanker  

Januar 2001 *)  

DIN SPEC 18537 Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 
1537:2001-01, Ausführung von besonderen 
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – 
Verpressanker 

Februar 2012 *) 

     
2.1.8 DIN 4126 

Anlage 2.1/6 
Ortbeton-Schlitzwände; Konstruktion und 
Ausführung 

August 1986 *) 

     
DIN 4128 
 

Verpresspfähle (Ortbeton- und Verbund-
pfähle) mit kleinem Durchmesser; Herstellung, 
Bemessung und zulässige Belastung 

April 1983 *) 

DIN EN 14199 Ausführung von besonderen geotechni-
schen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Pfähle 
mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle) 

Februar 2012 *) 

2.1.9 

DIN SPEC 
18539 

Ergänzende Festlegungen zu 
DIN EN 14199:2012-031, Ausführung von 
besonderen geotechnischen Arbeiten 
(Spezialtiefbau) – Pfähle mit kleinen 
Durchmessern (Mikropfähle) 

Februar 2012 *) 

 
2.3  Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau 
     

DIN 1045 
Anlagen 2.3/14 
und 2.3/19 E 

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spann-
beton 

  

 - 1 
Anlage 2.3/15 

-  Teil 1: Bemessung und Konstruktion August 2008 *) 

 - 2 
Anlagen 2.3/14 
und 2.3/19 E 

- Teil 2: Beton; Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität – Anwendungs-
regeln zu DIN EN 206-1 

August 2008 *) 

DIN EN 206-1 Beton - Teil 1: Festlegung, Eigenschaften, 
Herstellung und Konformität 

Juli 2001 *) 

- 1/A1 - ; -; Änderung A1 Oktober 2004  
- 1/A2 - ; - ; Änderung A2 September 2005 *) 
 - 3 
Anlage 2.3/17 

- Teil 3: Bauausführung - Nationaler Anhang 
zu DIN EN 13670 

August 2008 Xxx 
2012 

*) 

DIN EN 13670 Ausführung von Tragwerken aus Beton März 2011  
- 4 

Anlage 2.3/9 E 
- Teil 4: Ergänzende Regeln für die Herstel-

lung und die Konformität  von Fertigteilen 
Juli 2001 *) 

2.3.1 

 - 100 - Teil 100: Ziegeldecken Februar 
2005Dezember 
2011 

*) 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN EN 1992 
 

Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion 
von Stahlbeton- und Spannbetontragwer-
ken 

  

-1-1 
Anlage 2.3/1 

- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

Januar 2011 *) 

-1-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken – Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Regeln für den 
Hochbau 

Januar 2011 *) 

-1-2 
Anlage 2.3/2 

- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerks-
bemessung für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

2.3.2 

-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 2: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbeton- und Spann-
betontragwerken - Teil 1-2: Allgemeine 
Regeln - Tragwerksbemessung für den 
Brandfall 

Dezember 2010 *) 

     
2.3.5 DIN 4212 

Anlage 2.3/4 
Kranbahnen aus Stahlbeton und Spannbeton; 
Berechnung und Ausführung 

Januar 1986 *) 

 
2.4  Metall- und Verbundbau 
     

DIN 4113 Aluminiumkonstruktionen unter vorwiegend 
ruhender Belastung 

  

Teil 1 
Anlage 2.4/9 

- ; Berechnung und bauliche Durchbildung  Mai 1980 *) 

- 1/A1 
Anlagen 2.4/9 
und 2.4/11 

-; -; Änderung A1 September 2002 *) 

- 2 
Anlage 2.4/9 

- Teil 2: Berechnung geschweißter Alumini-
umkonstruktionen 

September 2002 *) 

2.4.1 

DIN V 4113-3 
Anlage 2.4/9 

- Teil 3: Ausführung und Herstellerqualifikation November 2003 *) 

     
DIN 4119 Oberirdische zylindrische Flachboden-

Tankbauwerke aus metallischen Werkstoffen 
  

 Teil 1 
Anlage 2.4/1 und 
2.4/16 

-; Grundlagen, Ausführung, Prüfungen Juni 1979 *) 

2.4.25 

 Teil 2 -; Berechnung Februar 1980 *) 
     
2.4.3 DIN 4132 

Anlage 2.4/1 
Kranbahnen; Stahltragwerke; Grundsätze für 
Berechnung, bauliche Durchbildung und Aus-
führung 

Februar 1981 *) 

___________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN 18800 Stahlbauten   
 - 1 
Anlagen  2.4/12 
und 2.4/15 E 

- Teil 1: Bemessung und Konstruktion November 2008 *) 

 - 2 
 

- Teil 2: Stabilitätsfälle, Knicken von Stäben 
und Stabwerken 

November 2008 *) 

 - 3 
 

- Teil 3: Stabilitätsfälle, Plattenbeulen November 2008 *) 

 - 4 
 

- Teil 4: Stabilitätsfälle, Schalenbeulen November 2008 *) 

- 5 
Anlage 2.4/4 

- Teil 5: Verbundtragwerke aus Stahl und 
Beton - Bemessung und Konstruktion 

März 2007 *) 

2.4.4 

- 7 
 

- Teil 7: Ausführung und Herstellerqualifikation November 2008 *) 

     
2.4.5 DIN 18801 

Anlage 2.4/1 
Stahlhochbau; Bemessung, Konstruktion, 
Herstellung 

September 1983 *) 

     
DIN 18807 Trapezprofile im Hochbau;   
 Teil 1 
Anlagen 2.4/1, 
2.4/7 und 2.4/10 

-; Stahltrapezprofile; Allgemeine Anforderun-
gen, Ermittlung der Tragfähigkeitswerte durch 
Berechnung 

Juni 1987 *) 

 - 1/A1 -; - ; Änderung A1 Mai 2001 *) 
 Teil 3 
Anlagen 2.4/1, 
2.4/8 und 2.4/10 

-; Stahltrapezprofile; Festigkeitsnachweis und 
konstruktive Ausbildung 

Juni 1987 *) 

 - 3/A1 -; - ; Änderung A1 Mai 2001 *) 
- 6 
Anlage 2.4/10 

-; Teil 6: Aluminium-Trapezprofile und ihre 
Verbindungen; Ermittlung der Tragfähigkeits-
werte durch Berechnung 

September 1995 *) 

- 8  
Anlage 2.4/10 

-; Teil 8: Aluminium-Trapezprofile und ihre 
Verbindungen; Nachweise der Tragsicherheit 
und Gebrauchstauglichkeit 

September 1995 *) 

2.4.74 

- 9  
Anlage 2.4/10 

-; Teil 9: Aluminium-Trapezprofile und ihre 
Verbindungen; Anwendung und Konstruktion 

Juni 1998 *) 

     
2.4.8 DASt-Richtlinie 

016 
Anlage 2.4/1  

Bemessung und konstruktive Gestaltung von 
Tragwerken aus dünnwandigen kaltgeformten 
Bauteilen 

Juli 1988, 
Neudruck 1992 

***) 

     
2.4.9 DIN 18808 

Anlage 2.4/1  
Stahlbauten; Tragwerke aus Hohlprofilen  
unter vorwiegend ruhender Beanspruchung 

Oktober 1984 *) 

     
2.4.10 nicht besetzt    
     

DIN V ENV 1993 
Teil 1-1 
Anlage 2.4/16 

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion 
von Stahlbauten;  
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,  
Bemessungsregeln für den Hochbau 

April 1993 *) 2.4.11 

Richtlinie DASt-Richtlinie 103 
Richtlinie zu Anwendung von DIN V ENV 
1993 Teil 1-1 

November 1993 *) und 
***) 

__________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
***)  Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN V ENV 1994 
Teil 1-1 
Anlage 2.4/6 

Eurocode 4: 
Bemessung und Konstruktion von Verbund-
tragwerken aus Stahl und Beton;  
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Be-
messungsregeln für den Hochbau 

Februar 1994 *) 2.4.12 

Richtlinie DASt-Richtlinie 104 
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1994 Teil 1-1 

Februar 1994 *) und 
***) 

     
2.4.13 DASt-Richtlinie 

007 
Lieferung, Verarbeitung und Anwendung wet-
terfester Baustähle 

Mai 1993 ***) 

     
DIN EN 1993 Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion 

von Stahlbauten 
  

-1-1 
Anlagen 2.3/1 
und 2.4/15 E 

- Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Regeln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-2 
Anlage 2.3/2 

- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerks-
bemessung für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-2: 
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung 
für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

-1-3  - Teil 1-3: Allgemeine Regeln – 
Ergänzende Regeln für kaltgeformte Bau-
teile und Bleche 

Dezember 2010 *) 

-1-3/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-3: Allgemeine Regeln – 
Ergänzende Regeln für kaltgeformte dünn-
wandige Bauteile und Bleche 

Dezember 2010 *) 

-1-5 - Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile Dezember 2010 *) 
-1-5/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-5: Plattenförmige Bauteile 

Dezember 2010 *) 

-1-6 - Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von 
Schalen 

Dezember 2010 *) 

-1-6/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-6: Festigkeit und Stabilität von Scha-
len 

Dezember 2010 *) 

-1-7 - Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit 
Querbelastung 

Dezember 2010 *) 

2.4.1 

-1-7/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-7: Plattenförmige Bauteile mit Quer-
belastung 

Dezember 2010 *) 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
-1-8 - Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen Dezember 2010 *) 
-1-8/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen 

Dezember 2010 *) 

-1-9 - Teil 1-9: Ermüdung Dezember 2010 *) 
-1-9/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-9: Ermüdung 

Dezember 2010 *) 

-1-10 - Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick 
auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in 
Dickenrichtung  

Dezember 2010 *) 

-1-10/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-10: Stahlsortenauswahl im Hinblick 
auf Bruchzähigkeit und Eigenschaften in 
Dickenrichtung 

Dezember 2010 *) 

-1-11 - Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion 
von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl 

Dezember 2010 *) 

-1-11/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 1-11: Bemessung und Konstruktion 
von Tragwerken mit Zuggliedern aus Stahl 

Dezember 2010 *) 

-1-12 - Teil 1-12: Zusätzliche Regeln zur Erweite-
rung von EN 1993 auf Stahlgüten bis S700 

Dezember 2010 *) 

-1-12/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten - Teil 1-12: 
Zusätzliche Regeln zur Erweiterung von 
EN 1993 auf Stahlgüten bis S700  

August 2011 *) 

-5 - Teil 5: Pfähle und Spundwände Dezember 2010 *) 
-5/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 5: Pfähle und Spundwände 

Dezember 2010 *) 

-6 - Teil 6: Kranbahnen Dezember 2010 *) 

 

-6/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 3: Bemessung und 
Konstruktion von Stahlbauten – 
Teil 6: Kranbahnen 

Dezember 2010 *) 

     
DIN EN 1090-2 
Anlage 2.4/2 

Ausführung von Stahltragwerken und 
Aluminiumtragwerken - Teil 2: Technische 
Regeln für die Ausführung von Stahltrag-
werken 

Oktober 2011 *) 

__________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN EN 1994 Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion 
von Verbundtragwerken aus Stahl und 
Beton  

  

-1-1 
Anlage 2.3/1 

– Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 
und Anwendungsregeln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 4: Bemessung und 
Konstruktion von Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton – Teil 1-1: Allgemeine 
Bemessungsregeln und Anwendungsre-
geln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-2 
Anlage 2.3/2 

- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerks-
bemessung für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

2.4.2 

-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 4: Bemessung und 
Konstruktion von Verbundtragwerken aus 
Stahl und Beton - Teil 1-2: Allgemeine Re-
geln - Tragwerksbemessung für den 
Brandfall 

Dezember 2010 *) 

     
DIN EN 1999 Eurocode 9: Bemessung und Konstruktion 

von Aluminiumtragwerken 
  

-1-1 - Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln Mai 2010 *) 
-1-1/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 9: Bemessung und 
Konstruktion von Aluminiumtragwerken – 
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln 

Dezember 2010 *) 

-1-2 
Anlage 2.3/2 

- Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den 
Brandfall 

Dezember 2010 *) 

-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 9: Bemessung und 
Konstruktion von Aluminiumtragwerken - 
Teil 1-2: Tragwerksbemessung für den 
Brandfall 

April 2011 *) 

-1-4 - Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln Mai 2010 *) 
-1-4/A1 - Änderung A1 November 2011 *) 
-1-4/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 

Parameter – Eurocode 9: Bemessung und 
Konstruktion von Aluminiumtragwerken – 
Teil 1-4: Kaltgeformte Profiltafeln 

Dezember 2010 *) 

-1-5 - Teil 1-5: Schalentragwerke Mai 2010 *) 

2.4.3 

-1-5/NA Nationaler Anhang – National festgelegte 
Parameter – Eurocode 9: Bemessung und 
Konstruktion von Aluminiumtragwerken – 
Teil 1-5: Schalentragwerke 

Dezember 2010 *) 

 DIN EN 1090-3 
Anlage 2.4/3 

Ausführung von Stahltragwerken und 
Aluminiumtragwerken – Teil 3: Technische 
Regeln für die Ausführung von Aluminium-
tragwerken 

September 2008 *) 

__________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
 
2.5 Holzbau 
     

DIN 1052 
Anlagen 2.5/4 E, 
2.5/8 und 2.5/10 

Entwurf, Berechnung und Bemessung von 
Holzbauwerken 

Dezember 2008 *) 

DIN EN 1995 Eurocode 5: Bemessung und Konstruktion 
von Holzbauten –  

  

-1-1 
Anlagen 2.5/4 E 
und 2.5/8 

- Teil 1-1: Allgemeines – Allgemeine Re-
geln und Regeln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-1/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 5: Bemessung und 
Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-1: 
Allgemeines - Allgemeine Regeln und Re-
geln für den Hochbau 

Dezember 2010 *) 

-1-2 
Anlage 2.3/1  

- Teil 1-2: Allgemeine Regeln - Tragwerks-
bemessung für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

-1-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 5: Bemessung und 
Konstruktion von Holzbauten - Teil 1-2: 
Allgemeine Regeln - Tragwerksbemessung 
für den Brandfall 

Dezember 2010 *) 

-2 
Anlagen 2.5/4 E 
und 2.5/8  

- Teil 2: Brücken Dezember 2010 *) 

2.5.1 

-2/NA Nationaler Anhang - National festgelegte 
Parameter - Eurocode 5: Bemessung und 
Konstruktion von Holzbauten - Teil 2: Brü-
cken 

August 2011 *) 

  
DIN 1052-10 

 
Herstellung und Ausführung von Holz-
bauwerken - Teil 10: Ergänzende Bestim-
mungen 

 
Xxx 2012 

 

     
2.5.2 DIN 1074 

Anlagen 2.5/8 
und 2.5/9 

Holzbrücken September 2006 *) 

     
DIN V ENV 1995 
Teil 1-1 
Anlage 2.5/2 

Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Be-
messung von Holzbauwerken;  
Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln,  
Bemessungsregeln für den Hochbau 

Juni 1994 *) 2.5.3 

Richtlinie 
Anlagen 2.5/7H) 
und 2.5/8 

Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1995 Teil 1-1 

Februar 1995 *) 

 
___________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
***)  Stahlbau-Verlagsgesellschaft mbH, Sohnstr. 65, 40237 Düsseldorf 
H) Achtung: reduzierte charakteristische Werte! 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
 
 
2.6 Bauteile 
     
2.6.4 DIN 18168-1 

Anlagen 2.4/16 
und 2.6/7 E 

Gipsplatten-Deckenbekleidungen und Unter-
decken – Teil 1: Anforderungen an die Aus-
führung 

April 2007 *) 

     
DIN 18516  Außenwandbekleidungen, hinterlüftet   2.6.5 
 - 3 
Anlage 2.6/12 

- ,-; Teil 3: Naturwerkstein; Anforderungen, 
Bemessung 

Dezember 
1999November 
2011 

*) 

 
 
2.7 Sonderkonstruktionen 
     
2.7.1 DIN EN 13084-1 

Anlage 2.7/16 
Freistehende Schornsteine - Teil 1: Allgemei-
ne Anforderungen 

 Mai 2007 *) 

 DIN EN 13084-2 
Anlage 2.7/17 

Freistehende Schornsteine – Teil 2: Beton-
schornsteine 

August 2007 *) 

 DIN EN 13084-4 
Anlage 2.7/18 

Freistehende Schornsteine – Teil 4: 
Innenrohre aus Mauerwerk – Entwurf, Be-
messung und Ausführung 

Dezember 2005 *) 

 DIN 1056 
Anlage 2.4/16 

Freistehende Schornsteine in Massivbauart – 
Tragrohr aus Mauerwerk – Berechnung und 
Ausführung 

Januar 2009 *) 

 DIN V 4133 
Anlagen 2.4/16 
und 2.7/19 

Freistehende Stahlschornsteine Juli 2007 *) 

 DIN EN 13084-6 
Anlagen 2.7/14 E 
und 2.7/20 

Freistehende Schornsteine – Teil 6: 
Innenrohre aus Stahl – Bemessung und Aus-
führung 

März 2005 *) 

 DIN EN 13084-8 
Anlage 2.7/21 

Freistehende Schornsteine – Teil 8: 
Entwurf, Bemessung und Ausführung von 
Tragmastkonstruktionen mit angehängten 
Abgasanlagen 

August 2005 *) 

     
DIN EN 13782 
Anlage 2.7/22 

Fliegende Bauten – Zelte – Sicherheit Mai 2006 *) 2.7.2 

DIN EN 13814 
Anlage 2.7/23 

Fliegende Bauten und Anlagen für Veranstal-
tungsplätze und Vergnügungsparks - Sicher-
heit 

Juni 2005 *) 

     
2.7.4 DIN 4131 

Anlagen 2.4/16 
und 2.7/3 

Antennentragwerke aus Stahl November 1991 *) 

 
_______________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
**)  Deutsches Institut für Bautechnik, "Mitteilungen", zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
     

DIN 11622 Gärfuttersilos und Güllebehälter;   
 - 1 
Anlage 2.7/7 

-; Teil 1: Bemessung, Ausführung, Beschaf-
fenheit, Allgemeine Anforderungen 

Januar 2006 *) 
2.7.10 

- 3 
Anlage 2.7/6 

-; Teil 3: Bemessung, Ausführung, Beschaf-
fenheit; Gärfutterhochsilos und Güllehochbe-
hälter aus Holz 

Juli 1994 *) 

     
2.7.11 DIN 18914 

Anlagen 2.4/1 und 
2.4/16 

Dünnwandige Rundsilos aus Stahl September 1985 *) 

     
2.7.12 Richtlinie 

Anlagen 2.4/16 
und 2.7/10 

Richtlinie für Windenergieanlagen; Einwirkun-
gen und Standsicherheitsnachweise für Turm 
und Gründung 

März 2004 Schriftenrei-
he B des 
DIBt, Heft 8 

 
3  Technische Regeln zum Brandschutz 
     

DIN 4102 
Anlage 3.1/1 

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen   

-22 
Anlage 3.1/10 

- ; Teil 22: Anwendungsnorm zu DIN 4102-4 
auf der Bemessungsbasis von Teilsicher-
heitsbeiwerten 

November 2004 *) 

DIN V ENV 1992-
1-2 
Anlage 3.1/9 

Eurocode 2: Planung von Stahlbeton- und 
Spannbetontragwerken 
Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbe-
messung für den Brandfall 

Mai 1997 *) 

DIN-Fachbericht 
92 

Nationales Anwendungsdokument (NAD), 
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1992-1-2 

2000 *) 

DIN V ENV 1993- 
1-2 
Anlage 3.1/9 

Eurocode 3: Bemessung und Konstruktion 
von Stahlbauten - Teil 1-2: Allgemeine Re-
geln; Tragwerksbemessung für den Brandfall 

Mai 1997 *) 

DIN-Fachbericht 
93 

Nationales Anwendungsdokument (NAD) - 
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1993-1-2:1997-05 

2000 *) 

DIN V ENV 1994- 
1-2 
Anlage 3.1/9 

Eurocode 4: Bemessung und Konstruktion 
von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton - 
Teil 1-2: Allgemeine Regeln; Tragwerksbe-
messung für den Brandfall 

Juni 1997 *) 

DIN-Fachbericht 
94 

Nationales Anwendungsdokument (NAD) - 
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1994-1-2:1997-06 

2000 *) 

Richtlinie DIBt-Richtlinie zur Anwendung von 
DIN V ENV 1994-1-2 in Verbindung mit 
DIN 18800-5 

Oktober 2007 **) 
5/2007, S. 165 

DIN V ENV 1995- 
1-2 
Anlage 3.1/9 

Eurocode 5: Entwurf, Berechnung und Be-
messung von Holzbauwerken - Teil 1-2: All-
gemeine Regeln; Tragwerksbemessung für 
den Brandfall 

Mai 1997 *) 

3.1 

DIN-Fachbericht 
95 

Nationales Anwendungsdokument (NAD) - 
Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 
1995-1-2:1997-05 

2000 *) 
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Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Titel Ausgabe Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 5 
 
5     Technische Regeln zum Bautenschutz 
5.1  Schutz gegen seismische Einwirkungen 
     
5.1.1 DIN 4149 

Anlage 5.1/1 
Bauten in deutschen Erdbebengebieten - 
Lastannahmen, Bemessung und Ausführung 
üblicher Hochbauten 

April 2005 *) 

 
7  Technische Regeln als Planungsgrundlagen 
     
7.1 DIN 18065 

Anlage 7.1/1 
Gebäudetreppen; Definitionen, Messregeln, 
Hauptmaße 

Januar 2000Juni 
2011 

*) 

     
DIN 18024 Barrierefreies Bauen;   
 - 1 
Anlage 7.2/1 

-; Teil 1: Straßen, Plätze, Wege, öffentliche 
Verkehrs- und Grünanlagen sowie Spielplät-
ze; Planungsgrundlagen 

Januar 1998 *) 
7.22) 

 - 2 
Anlage 7.2/2 

-; Teil 2: Öffentlich zugängige Gebäude und 
Arbeitsstätten; Planungsgrundlagen 

November 1996 *) 

     
DIN 1802518040 Barrierefreies Wohnungen Bauen - Pla-

nungsgrundlagen 
  

 Teil - 1 
Anlage 7.3/1 

-; Wohnungen für Rollstuhlbenutzer; Pla-
nungsgrundlagenTeil 1: Öffentlich zugängli-
che Gebäude 

Dezember 1992 
Oktober 2010 

*) 

7.32) 

 Teil - 2 
Anlage 7.3/2 

-; PlanungsgrundlagenTeil 2: Wohnungen Dezember 1992 
September 2011

*) 

2) nur für die Länder, die die Normen einführen 
__________________ 
*)  Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin 
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Teil II: Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze nach europäischen techni-

schen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie 
 
Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Fassung Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 
    

1 Anwendungsregelungen für Bauprodukte im Geltungsbereich von 
Leitlinien für europäische technische Zulassungen 

September 2009 **) 5/2011 
x/2012 

    

2 Anwendungsregelungen für Bausätze im Geltungsbereich von 
Leitlinien für europäische technische Zulassungen 

MärzSeptember 
2011 

**) 5/2011 
x/2012 

    

3 Anwendungsregelungen für Bauprodukte, für die europäische 
technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden 

MärzSeptember 
2011 

**) 5/2011 
x/2012 

    

4 Anwendungsregelungen für Bausätze, für die europäische techni-
sche Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden 

MärzSeptember 
2011 

**) 5/2011 
x/2012 

    

5 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten 
Normen 

MärzSeptember 
2011 

**) 5/2011 
x/2012 

 
 

Teil III: Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze nach europäischen techni-
schen Zulassungen und harmonisierten Normen nach der Bauproduktenrichtlinie im Gel-

tungsbereich von Verordnungen nach § 17 Abs. 4 und § 21 Abs. 2 MBO 
 
Kenn./ 
Lfd. Nr. 

Bezeichnung Fassung Bezugs- 
quelle/ 
Fundstelle 

1 2 3 4 
    

1 Anwendungsregelungen für Bauprodukte nach harmonisierten 
Normen 

September 
20102011 

**) 5/2011 
x/2012 

    

2 Anwendungsregelungen für Bauprodukte und Bausätze, für die 
europäische technische Zulassungen ohne Leitlinie erteilt werden 

September 2010 **) 5/2011 
x/2012 

 
 
________________________ 
**)  Deutsches Institut für Bautechnik, "DIBt-Mitteilungen", zu beziehen beim Verlag Ernst & Sohn, Rotherstr. 21, 10245 Berlin oder 
 www.dibt.de/aktuelles oder www.bauministerkonferenz.de/  
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Anlage 1.1/1 
 
Zu DIN 1055-4 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 DIN 1055-4 Berichtigung 1: 2006-03 ist zu berücksichtigen. 
2 Zu Abschnitt 10.2, Tabelle 2, Spalte 2:  

Bei Gebäuden (Reihenmittelhäuser) mit einer Gesamthöhe h ≤ 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen 
profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Gebäude nicht dauer-
haft beseitigt werden, darf die Einwirkung des Windes als veränderliche Einwirkung aus Druck oder Sog 
nachgewiesen werden. Dabei ist der ungünstigere Wert maßgebend. Die Einwirkung von Druck und Sog 
gemeinsam muss dann als außergewöhnliche Einwirkung angesetzt werden. 

3 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder wird auf die Tabelle „Zu-
ordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“  
oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ ist 
über www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles abrufbar. 

4 Für Vordächer gilt Folgendes: 
4.1 Die Druckbeiwerte der Tabelle 1 gelten für ebene Vordächer, die mit einer maximalen Auskragung von 

10 m und einer Dachneigung von bis zu ±10° aus der Horizontalen an eine Gebäudewand angeschlos-
sen sind. 

4.2 Vordächer sind für zwei Lastfälle, eine abwärts gerichtete (positive) und eine aufwärts gerichtete (negati-
ve) Kraftwirkung zu untersuchen. 

4.3 In Tabelle 1 sind Druckbeiwerte cp,net für die Resultierende der Drücke an Ober- und Unterseite angege-
ben. Die Bezeichnungen und Abmessungen hierzu sind dem Bild 1 zu entnehmen. 

4.4 Die Werte gelten unabhängig vom horizontalen Abstand des Vordaches von der Gebäudeecke. 
4.5 Bezugshöhe ze ist der Mittelwert aus der Trauf- und Firsthöhe. 

 

 
 

 
 

                                            
1 Nach Landesrecht 
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Anlage 1.1/1 
 
Zu DIN EN 1990:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA:2010-12 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
Die informativen Anhänge B, C und D sind von der bauaufsichtlichen Einführung ausgenommen. 
 
 

Anlage 1.1/2 
 
Zu DIN 1055-5 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle „Zuordnung 

der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Schnee-
lastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ ist über www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/aktuelles ab-
rufbar. 

2 Zu Abschnitt 4.1 (Norddeutsches Tiefland):  
In Gemeinden, die in der Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fußnote 
... gekennzeichnet sind oder ...1, ist für alle Gebäude in den Schneelastzonen 1 und 2 zusätzlich zu den 
ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als ei-
ner außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit si = 
2,3 μi . sk anzunehmen.  
In Gleichung (15) von DIN 1055-100 darf die Schneelast stets als vorherrschende Einwirkung angenommen 
werden. Der Term ψ1,1Qk,1 darf daher entfallen. Der ψ2-Wert für Wind ist dabei =0.  
Davon unbenommen sind die Auswirkungen möglicher Schneeverwehungen auch für diesen Lastfall zu be-
rücksichtigen. 

3 Zu Abschnitt 4.2.7 
 Abweichend zur Begrenzung 0,8 ≤ µw + µs ≤ 4 gilt: 
 Für den Lastfall ständige/vorübergehende Bemessungssituation nach DIN 1055-100 gilt die Begrenzung  

0,8 ≤ µw + µs ≤ 2.  
 Bei größeren Höhensprüngen, ab µw + µs  > 3, gilt die Begrenzung 3 < µw + µs ≤ 4 für den max. Wert der 

Schneeverwehung auf dem tiefer liegenden Dach. Dieser Fall ist dann wie ein außergewöhnlicher Lastfall 
nach DIN 1055-100 zu behandeln. Dabei darf auch bei Gebäuden in den Schneelastzonen 1 und 2 in Ge-
meinden, die in der Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fußnote … 
gekennzeichnet sind oder …1,  der Bemessungswert der Schneelast  auf si ≤ 4 sk begrenzt werden. 

 Bei seitlich offenen und für die Räumung zugänglichen Vordächern (b2 ≤ 3 m) braucht unabhängig von der 
Größe des Höhensprunges nur die ständige/vorübergehende Bemessungssituation betrachtet zu werden. 

4 zu Abschnitt 5.1 
 Die Linienlast nach Gleichung (7) entlang der Traufe darf mit dem Faktor k = 0,4 abgemindert werden. So-

fern über die Dachfläche verteilt Schneefanggitter oder vergleichbare Einrichtungen angeordnet werden, die 
das Abgleiten von Schnee wirksam verhindern und nach Abs. 5.2 bemessen sind, kann auf den Ansatz der 
Linienlast ganz verzichtet werden. 

 
 

Anlage 1.1/3 
 
Zu DIN 1055-9 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 Zu Abschnitt 6.7: 

 Ergänzend gilt für die Anpralllasten aus dem Anprall von Gabelstaplern bei Regalen, die nicht gleichzeitig 
die tragende Gebäudekonstruktion sind: 

 An den für den Lastfall "Gabelstapleranprall" maßgebenden Stützen an der Gangseite ist in 0,4 m Höhe eine 
Horizontallast von 2,5 kN in Gangquerrichtung und von 1,25 kN in Ganglängsrichtung anzusetzen. Für die 
Bemessung der Stützen sind die Lasten nicht gleichzeitig, sondern in jeder Richtung getrennt anzusetzen. 

2 Der informative Anhang B ist von der Einführung ausgenommen. 
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Anlage 1.1/4 
Zu DIN 1055-100 

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 Der informative Anhang B ist von der Einführung ausgenommen.  
2 Die in den Technischen Baubestimmungen von lfd. Nr. 1.1 geregelten charakteristischen Werte der Einwir-

kungen im Sinne von Abschnitt 6.1 gelten als Einwirkungen auf Gebrauchslastniveau. 
3 Bei Anwendung von DIN 18800-1:2008-11 dürfen für die Ermittlung der Beanspruchungen aus den Einwir-

kungen alternativ zu den Regelungen von DIN 1055-100 die in DIN 18800-1, Abschnitt 7.2 angegebenen 
Kombinationsregeln angewendet werden. 

 
 

Anlage 1.1/5 
 
Zu DIN 1055-6 und DIN-Fachbericht 140 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 DIN 1055-6 Berichtigung 1: 2006-02 ist zu berücksichtigen. 
 
2 Bei Silozellen bis zu einem Behältervolumen von 2000 m³ und einer Schlankheit (Verhältnis Zellenhöhe hc 

zu Zellendurchmesser dc) hc/dc<4,0 können neben dem DIN-Fachbericht 140 auch die Regeln der VDI 3673 
– Richtlinie von 2002 mit Ausnahme des Anhanges A angewendet werden, sofern die Masse des Entlas-
tungssystems den Wert von mE = 50 kg/m² nicht überschreitet. 

 
3 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten: 
 Sofern keine sphärischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme des 

DIN-Fachberichts 140 für niedrige Silozellen mit Schlankheiten von hc/dc < 2,0 eine Extrapolation der No-
mogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden. 

 
 

Anlage 1.2/1 
Zu DIN EN 1991-1-2/NA 
 
Naturbrandmodelle nach Abschnitt 3.3 von DIN EN 1991-1-2 sind von der Anwendung ausgenommen. 
 
 

Anlage 1.2/2 
 
Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1. Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle „Zuord-

nung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der 
Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ ist über www.bauministerkonferenz.de oder 
www.dibt.de/aktuelles abrufbar. 

2 Zu Abschnitt 4.3 (Norddeutsches Tiefland):  
In Gemeinden, die in der Tabelle „Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ mit Fußnote 
... gekennzeichnet sind oder ...1, ist für alle Gebäude in den Schneelastzonen 1 und 2 zusätzlich zu den 
ständigen und vorübergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee als ei-
ner außergewöhnlichen Einwirkung zu überprüfen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast mit si = 
2,3 μi . sk anzunehmen. 

 
 

Anlage 1.2/3 
 
Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1. Zu Abschnitt NA.B.3.2  Tabelle NA.B.3, Spalte 2:  

Bei Gebäuden (Reihenmittelhäuser) mit einer Gesamthöhe h ≤ 10,0 m, an die beidseitig im Wesentlichen 
profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Gebäude nicht dauerhaft 
beseitigt werden, darf die Einwirkung des Windes als veränderliche Einwirkung aus Druck oder Sog nach-
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gewiesen werden. Dabei ist der ungünstigere Wert maßgebend. Die Einwirkung von Druck und Sog ge-
meinsam muss dann als außergewöhnliche Einwirkung angesetzt werden. 

2. Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder wird auf die Tabelle „Zu-
ordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ oder...1 hingewiesen. Die Tabelle „Zuord-
nung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Länder“ ist über www.bauministerkonferenz.de oder 
www.dibt.de/aktuelles abrufbar. 

 
 

Anlage 1.2/4 
 
Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Zu Abschnitt 4.4: 

 Ergänzend gilt für die Anpralllasten aus dem Anprall von Gabelstaplern bei Regalen, die nicht gleichzeitig 
die tragende Gebäudekonstruktion sind: 

 An den für den Lastfall "Gabelstapleranprall" maßgebenden Stützen an der Gangseite ist in 0,4 m Höhe eine 
Horizontallast von 2,5 kN in Gangquerrichtung und von 1,25 kN in Ganglängsrichtung anzusetzen. Für die 
Bemessung der Stützen sind die Lasten nicht gleichzeitig, sondern in jeder Richtung getrennt anzusetzen. 

2 Die informativen Anhänge sind von der Einführung ausgenommen. 
 
 

Anlage 1.2/5 

 
Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140 
 
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Bei Silozellen bis zu einem Behältervolumen von 4000 m³ und einer Schlankheit (Verhältnis Zellenhöhe hc 

zu Zellendurchmesser dc) hc/dc < 4,0 können neben dem DIN-Fachbericht 140 auch die Regeln von DIN EN 
14491 angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems den Wert von mE = 50 kg/m² nicht 
überschreitet. 

 
2 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140 ist Folgendes zu beachten: 
 Sofern keine sphärischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme des 

DIN-Fachberichts 140 für niedrige Silozellen mit Schlankheiten von hc/dc< 2,0 eine Extrapolation der No-
mogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden. 

 
___________ 
1 Nach Landesrecht 

 
Anlage 1.3/1 

 
Zur ETB - Richtlinie “Bauteile, die gegen Absturz sichern” 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 zu Abschnitt 3.1; 1. Absatz:  
 Sofern sich nach DIN 1055-3:2006-3 DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA größere ho-

rizontale Linienlasten ergeben, müssen diese berücksichtigt werden. 
 
2 zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:  
 Anstelle des Satzes “Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern.” gilt: 
 “Windlasten sind diesen Lasten zu überlagern, ausgenommen für Brüstungen von Balkonen und Lauben-

gängen, die nicht als Fluchtwege dienen.” 
 
3 Die ETB-Richtlinie gilt nicht für Bauteile aus Glas. 
 
 



 - 21 - M-Liste der Techn. Baubestimmungen 
  März Dezember 2011 - Anlagen 
 

 

1
1
0
0
3
7
9
5
0
 (

M
u
st

er
-L

T
B
) 

Anlage 2.1/3 
 
Zu DIN 4026EN 12699 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Zu Abschnitt 5.4 
 Die in der Norm erlaubten Stoßverbindungen zusammengesetzter Rammpfähle sind dort nicht geregelt; sie 

bedürfen daher des Nachweises der Verwendbarkeit. 
2 Zu Tabelle 4 
 In der Überschrift zu den Spalten 2 und 3 ist die Fußnote 1) durch die Fußnote 2) zu ersetzen. 
1 DIN EN 12699 Berichtigung 1:2010-11 ist zu berücksichtigen. 
 
2 Die in dieser Norm genannten Pfahlkupplungen oder andere Verbindungselemente sind dort nicht abschlie-

ßend geregelt; sie bedürfen daher einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 
 
 

Anlage 2.1/4 
 
Zu DIN 4124 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Von der Einführung sind nur die Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.5 und 9 der Norm DIN 4124 erfasst. 
 
 

Anlage 2.1/5 
 
Zu DIN 4125EN 1537 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Zu den Abschnitten 6.3 und 6.5 
 Bei Verwendung von Kurzzeitankern sind die “Besonderen Bestimmungen” der Zulassungen für die zur An-

wendung vorgesehenen Spannverfahren oder Daueranker zu beachten. Teile des Ankerkopfes, die zur 
Übertragung der Ankerkraft aus dem unmittelbaren Verankerungsbereich des Stahlzuggliedes auf die Un-
terkonstruktion dienen (z.B. Unterlegplatten), sind nach Technischen Baubestimmungen (z.B. DIN 18800 für 
Stahlbauteile) zu beurteilen. DIN EN 1537 Berichtigung 1:2011-12 ist zu berücksichtigen. 

 
2 Sofern Daueranker oder Teile von ihnen in benachbarten Grundstücken liegen sollen, muss sichergestellt 

werden, dass durch Veränderungen am Nachbargrundstück, z.B. Abgrabungen oder Veränderungen der 
Grundwasserverhältnisse, die Standsicherheit dieser Daueranker nicht gefährdet wird. 

 
Die rechtliche Sicherung sollte durch eine Grunddienstbarkeit/Baulast*) nach den Vorschriften der §§ 1090 ff. 
und 1018 ff. BGB erfolgen mit dem Inhalt, dass der Eigentümer des betroffenen Grundstücks Veränderun-
gen in dem Bereich, in dem Daueranker liegen, nur vornehmen darf, wenn vorher nachgewiesen ist, dass 
die Standsicherheit der Daueranker und der durch sie gesicherten Bauteile nicht beeinträchtigt wird. 

 ________________ 
 *) je nach Landesrecht 
 
 

Anlage 2.1/6 
 
Zu DIN 4126 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Bei Verwendung von Flugasche nach DIN EN 450 in Beton nach DIN 1045-2 / DIN EN 206-1:2001-07 ist Ab-
schnitt 5.3.4 von DIN 1045-2:2008-08 sinngemäß anzuwenden. 
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Anlage 2.1/7 E  
 
Für die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen im Erd- und Grundbau ist Folgendes zu 
beachten: 
 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte nach EN 13251:2000+A1:20051): 
Die Verwendung, bei denen die Geotextilien oder geotextilverwandten Produkte für die Standsicherheit der 
damit bewehrten baulichen Anlage erforderlich sind, ist nicht geregelt und bedarf einer allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung. 
_______ 
1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2001-042005-04. 
 
 

Anlage 2.1/8  
 
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Die Normen DIN 1054:1976-11 und DIN 4014:1990-03 dürfen nur noch für die Ausführung von vor dem 
31.12.2007 nach diesen Normen geplanten und genehmigten Bauvorhaben angewendet werden. 
 
 

Anlage 2.1/9  
 
Zu DIN 1054 : 2005-01 
Bei der Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 DIN 1054 Berichtigung 1:2005-04, DIN 1054 Berichtigung 2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und 

DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sind zu berücksichtigen. 
2 Der informative Anhang G gilt verbindlich und ist zu beachten. 
3 Hinweis: 

DIN 1054 nimmt wiederholt Bezug auf Ergebnisse von Baugrunduntersuchungen, die  den Anforderungen 
der Norm DIN 4020:2003-09 genügen. Diese müssen vor der konstruktiven Bearbeitung der baulichen Anla-
ge vorliegen. 

 
 

Anlage 2.1/10 E 
 
Für die Verwendung von Pfählen nach EN 12794:2005+A1: 2007-05 mit EN 12794:2005+A1:2007/AC:20081) 
gilt: 
1 vorgefertigte Gründungspfähle müssen nach DIN 4026 bemessen und ausgeführt werden, 
21  als tragende Bauteile bis auf Weiteres dürfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-

Kennzeichnung nach Anhang ZA von EN 12794:2005+A1:2007-05 den Verfahren 1 und 3 entspricht und für 
die zusätzlich der Übereinstimmungsnachweis nach BRL A Teil 1 lfd. Nr. 1.6.28 geführt wurde, 

2 die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Produktmerkmale zu 
sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragfähigkeit entsprechend den Technischen Baube-
stimmungen im Bauwerk, 

3 DIN EN 13369, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 gilt nur in Verbindung 
mit DIN V 20000-120:2006-04. 

 
________ 
1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04 
 
 

Anlage 2.1/11 
 
Zu DIN 1054 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
• Zu Abschnitt Zu 1.2 und an den entsprechenden Stellen in DIN 1054:2010-12 
E DIN 18537, Anwendungsdokument zu DIN EN 1537:2001-01, Ausführung von besonderen geotechni-
schen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker  

E DIN 18538:2010-09, Anwendungsdokument zu DIN EN 12699:2001-05, Ausführung von besonderen 
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geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verdrängungspfähle  

E DIN 18539, Anwendungsdokument zu DIN EN 14199:2005-05, Ausführung von besonderen geotechni-
schen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle)  

DIN Fachbericht 129, Anwendungsdokument zu DIN EN 1536:1999-06, Ausführung von besonderen geo-
technischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Bohrpfähle  

DIN EN 1990-1:2010-12, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 
1990:2002, Berichtigung zu DIN EN 1990:2002  

sind zu ersetzen durch:  

DIN SPEC 18537:2012-02, Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 1537:2001-01, Ausführung von besonde-
ren geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verpressanker  

DIN SPEC 18538:2012-02, Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 12699:2001-05, Ausführung spezieller 
geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) — Verdrängungspfähle  

DIN SPEC 18539, Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 14199:2012-01, Ausführung von besonderen 
geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) — Pfähle mit kleinen Durchmessern (Mikropfähle)  

DIN SPEC 18140, Ergänzende Festlegungen zu DIN EN 1536:2010-12, Ausführung von besonderen geo-
technischen Arbeiten (Spezialtiefbau) – Bohrpfähle  

DIN EN 1990:2010-12, Eurocode: Grundlagen der Tragwerksplanung; Deutsche Fassung EN 1990:2002 + 
A1:2005 + A1:2005/AC:2010  

 
• Zu Abschnitt Zu 2.4.6.2 
Absatz A (4):  

Beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit (GEO-3) sind die charakteristischen Werte der Scherfestig-
keit wie folgt mit den Teilsicherheitsbeiwerten γϕ′ und γc′ bzw. γcu mit Werten γ > 1 in Bemessungswerte 
der Scherfestigkeit umzurechnen:  

ist zu ersetzen durch:  

"Beim Nachweis der Gesamtstandsicherheit (GEO-3) sind die charakteristischen Werte der Scherfestig-
keit wie folgt mit den mit den Teilsicherheitsbeiwerten γϕ′ und γc′ bzw. γcu und γϕu mit Werten γ > 1 in 
Bemessungswerte der Scherfestigkeit umzurechnen."  

In Absatz A (4) ist zu ergänzen:  

tan ϕu,d  =  tan ϕu,,k / γϕu      A (2.2d) 

 
• Zu Abschnitt Zu 3.1 
Die Überschrift A 3.1.2 ist zu ersetzen durch A 3.1.1  

Die Überschrift A 3.1.3 ist zu ersetzen durch A 3.1.2  

Die Überschrift A 3.1.4 ist zu ersetzen durch A 3.1.3  

Im neuen Abschnitt A 3.1.3 Absatz A (2) sind die Verweise auf A 3.1.2 und A 3.1.3 zu ändern in: A 3.1.1 
und A 3.1.2  

In der Anmerkung unter Absatz A (3) sind die Verweise auf A 3.1.2 und A 3.1.4 zweimal zu ändern in: 
A 3.1.1 und A 3.1.3  
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• Zu Abschnitt Zu 7.6 
Tabelle A 7.2, 1. Zeile:  

ξ0,i für n = ≥ 2  ≥ 5  ≥ 
10  

≥ 
15  

≥ 
20  

ist zu ersetzen durch:  

ξ0,i für n = 2  5  10  15 ≥ 
20  

 

Tabelle A 7.2, 4. Zeile: 

n ist die Anzahl der probebelasteten Pfähle.  

ist zu ergänzen durch:  

"Zwischenwerte dürfen linear interpoliert werden."  

• Zu Abschnitt Zu 7.6.3.2 

Absatz A (3c) unterhalb von Gleichung A (7.13):  

Der Modellfaktor ist bei einer Zugpfahlneigung gegen die Vertikale von 0° bis 45° ηM  = 1,00 und bei einer 
Pfahlneigung von 80° ηM  = 1,25. Bei Zugpfahlneigungen zwischen 45° und 80° darf der Modellfaktor ηM 
linear interpoliert werden.  

ist zu ersetzen durch:  

"Der Modellfaktor beträgt unabhängig von der Pfahlneigung ηM  = 1,25."  

• Zu Abschnitt Zu 7.7.1 

Absatz A (3a) vorletzter Spiegelstrich:  

Nachweis, dass der Bemessungswert der seitlichen Bodenwiderstandskraft nicht größer angesetzt wor-
den ist, als es der Bemessungswert der räumlichen Erdwiderstandskraft für den entsprechenden Teil 
der Einbindetiefe bis zum Querkraftnullpunkt zulässt  

ist zu ersetzen durch:  

"Nachweis, dass der Bemessungswert der seitlichen Bodenwiderstandskraft nicht größer angesetzt 
worden ist, als es der Bemessungswert der räumlichen Erdwiderstandskraft für den entsprechenden 
Teil der Einbindetiefe bis zum Drehpunkt zulässt."  

 
 

Anlage 2.3/1 
 
Für die Planung, Bemessung und Konstruktion von Brücken gelten die Regelungen der jeweiligen Ver-
kehrsträger im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. 
 
 
 

Anlage 2.3/2 
 
Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und DIN EN 1999-1-2 
 
1 Für spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlüsse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach DIN 4102-4 oder 

-22 zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten. 
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2 Werden allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken von prüf- oder be-

scheinigungspflichtigen Bauvorhaben unter Brandeinwirkung nach den Abschnitten 4.3 bzw. der vorgenann-
ten Eurocodeteile angewendet und die Nachweise von einem Prüfingenieur/Prüfsachverständigen oder Prüf-
amt für Standsicherheit1) geprüft/bescheinigt, sollten diese bereits Erfahrungen mit der Prü-
fung/Bescheinigung derartiger Nachweise haben oder an einschlägigen Fortbildungsveranstaltungen im 
Brandschutz teilgenommen haben. 

 
3 Allgemeine Rechenverfahren zur Bemessung von Bauteilen und Tragwerken unter Brandeinwirkung müssen 

nach DIN EN 1991-1-2/NA, Anhang CC, vom Ersteller des Rechenprogramms validiert werden. Die Doku-
mentation ist in den unter 2 genannten Fällen einem Prüfingenieur/Prüfsachverständigen oder Prüfamt für 
Standsicherheit1) zur Prüfung/Bescheinigung vorzulegen. 

 
__________ 
1) Nach Landesrecht 
 
 

Anlage 2.3/4 
 
Zu DIN 4212 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Mit Rücksicht auf mögliche Ungenauigkeiten in der Vorausbeurteilung des Kranbetriebs ist eine wiederkeh-

rende Überprüfung der Kranbahnen auf Schädigungen erforderlich, sofern die Bemessung auf Betriebsfes-
tigkeit (mit Kollektivformen So, S1 oder S2) erfolgt. Sie ist in geeigneten Zeitabständen vom Betreiber der 
Kranbahn (oder einem Beauftragten) durchzuführen. 

 
2 Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen: 
 
 - Die Unterschriften der Bilder 2 und 3 sind zu vertauschen, wobei es in der neuen Unterschrift des Bildes 2 

heißen muss: "... σub = 0,20 ⋅ ßws". 
 - In Abschnitt 4.2.4 
   In der 5. Zeile muss es heißen: "...σub ≤ 1/6 ...". 
 
 

Anlage 2.3/9 E 
 
Für die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen ist Folgendes zu beachten: 
Zusätzlich zu DIN EN 13369:2004-09, DIN EN 13369/A1:2006-09 und DIN EN 13369 Berichtigung 1:2007-05 
ist DIN V 20000-120:2006-04 zu berücksichtigen. Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08 DIN EN 
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA. 
Als tragende Bauteile dürfen bis auf Weiteres nur Produkte verwendet werden, deren CE-Kennzeichnung nach 
Anhang ZA der jeweiligen Produktnormen den Verfahren 1 oder 3 entspricht und für die zusätzlich der Überein-
stimmungsnachweis nach BRL A Teil 1 lfd. Nr. 1.6.28 geführt wurde. 
Die Angaben von Produkteigenschaften in der CE-Kennzeichnung sind stets als Produktmerkmale zu 
sehen und ersetzen nicht den Nachweis der Tragfähigkeit entsprechend den Technischen Baubestim-
mungen im Bauwerk. 
 
1 Betonfertigteile - Maste nach EN 12843:20041):  

Die informativen Anhänge und Anhang B gelten nicht.Für Maste von Windenergieanlagen gilt zusätzlich die 
Richtlinie für Windenergieanlagen (Schriften des Deutschen Instituts für Bautechnik, Reihe B, Heft 8, Fas-
sung März 2004).  
 

2 Betonfertigteile - Deckenplatten mit Betonstegen nach EN 13224:2004+A1:20072):  
Die Anhänge B, C, D und E gelten nicht.  
Für die in DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.1 genannten Lasten gilt DIN 1055-8 anstelle von EN 1991-1-6.  
Für die in DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.2 genannte Querkraftbewehrung gilt DIN 1045-1:2008-08, 13.3.3.
  
Für den Nachweis der Längsschubkraft nach DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.4 gilt DIN 1045-1:2008-08, 
10.3.5. 
Für die Rauhigkeit der Oberfläche nach DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.4 gilt DIN 1045-1:2008-08, 10.3.6. 
Für die in DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.2 genannte Querkraftbewehrung gilt DIN EN 1992-1-1, Ab-
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schnitt 9, insbesondere 9.2.2 und 9.3.2  
Für den Nachweis der Längsschubkraft nach DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.4 gilt DIN EN 1992-1-1 in 
Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA, Abschnitt 6.2.  
Für die Rauhigkeit der Oberfläche nach DIN EN 13224:2004-11, 4.3.3.4 gilt DIN EN 1992-1-1 in Verbin-
dung mit DIN EN 1992-1-1/NA, 6.2.5. 

 
3 Betonfertigteile – Stabförmige Bauteile nach EN 13225:20043):  

Für den Nachweis der Sicherheit schlanker Träger gegen seitliches Ausweichen nach DIN EN 13225:2004-
12, 4.3.3.2 gelten die Regeln nach DIN 1045-1:2008-08, 8.6.8 DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 
1992-1-1/NA, Abschnitt 5.9.  
Für den Nachweis unter seismischen Bedingungen nach DIN EN 13225:2004-12, 4.3.3.3 gilt DIN 4149. 

 
4 Betonfertigteile – Betonfertiggaragen nach EN 13978-1:20054):  

Es darf ausschließlich Betonstahl BSt 500 nach DIN 488-1 verwendet werden. Bei Stabdurchmessern 4 mm 
und 4,5 mm muss abweichend von DIN 1045-1 DIN EN 1992-1-1 einschl. DIN EN 1992-1-1/NA das Ver-
hältnis (ft / fy)k mindestens 1,03 betragen.  
Die Mindestmaße nach DIN EN 13978-1:2005-07, 4.3.1.2, müssen der Klasse 1 oder der Klasse 2 entspre-
chen.  
Bei Einzelgaragen darf DIN V 20000-125:2006-12 angewendet werden.  
 

5 Betonfertigteile – Besondere Fertigteile für Dächer nach EN 13693:2004+A1:20095):  
Die informativen Anhänge gelten nicht.  
 

6 Betonfertigteile – Fertigteilplatten mit Ortbetonergänzung nach EN 13747:2005+AC:20066): 
 Die informativen Anhänge gelten nicht.  

Die Bemessung erfolgt nach DIN 1045-1:2008-08 DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-
1/NA, sofern die Decken nicht vorgespannt sind oder nicht mit Gitterträgern ausgeführt werden.  
Die Bemessung und Verwendung von vorgespannten Decken mit Ortbetonergänzung und/oder mit Gitter-
trägern als tragende Bauteile erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. 

 
7 Betonfertigteile – Hohlkastenelemente nach EN 14844:2006+A1:20087):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  
 

8 Betonfertigteile – Vorgefertigte Treppen nach EN 14843:20078):  
Die informativen Anhänge gelten nicht.  

 
9 Betonfertigteile – Vorgefertigte Gründungselemente nach EN 14991:20079):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  
 
10 Betonfertigteile – Vorgefertigte Wandelemente nach EN 14992:200710):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  
 
11 Betonfertigteile – Fertigteile für Brücken nach EN 15050:200711):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  
 
12 Betonfertigteile – Vorgefertigte Stahlbeton- und Spannbeton-Hohlplatten nach EN 1168:2005+A2:200912):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  
Die Bemessung erfolgt nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung. Hiervon ausgenommen sind vorgefer-
tigte schlaff bewehrte Stahlbeton-Hohlplatten, die dem Normenwerk von DIN 1045 Teile 1 bis 4 DIN EN 
1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA (BRL A, Lfd.Nr. 1.6.23), in Verbindung mit den DIBt Mit-
teilungen 37 (2005) Heft 3, Seiten 102 und 103 entsprechen. 

 
13 Betonfertigteile – Balkendecken mit Zwischenbauteilen – Teil 1: Balken nach EN 15037-1:200813):  

Die informativen Anhänge gelten nicht.  Für die Verwendung von vorgefertigten Balken mit Gitterträgern 
oder/und mit Aufbeton als tragende Bauteile erfolgt die Bemessung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zu-
lassung. 

 
_________________________ 
1) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12843:2004-11 
2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13224::2007-08 
3) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13225:2004-12 
4) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07 
5) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13693:2004-112009-10 
6) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13747:2007-04 
7) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14844:2006-092009-06 
8) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14843:2007-07 
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9) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14991:2007-07 
10) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14992:2007-07 
11) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15050:2007-08 
12) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1168:2009-07 
13) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-1:2008-07 
 
 
 

Anlage 2.3/15 
 
Zu DIN 1045-1 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Für die Bemessung und Konstruktion von Betonbrücken gilt der DIN-Fachbericht 102 (Ausgabe März 2009). Bei 
Anwendung des DIN-Fachberichts sind die zusätzlichen Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Straßen-
bau Nr. 6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13, S. 383) zu beachten. Für die Einwir-
kungen auf Brücken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe März 2009) unter Berücksichtigung der Hinweise 
laut Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, 
Heft 13). 
 

Anlage 2.3/172 

Zu DIN 1045-3 

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
Abschnitt 11, Tabelle 4: 
Beton mit höherer Festigkeit und besonderen Eigenschaften im Sinne der HAVO wird nach Tabelle 4 als Beton 
der Überwachungsklasse 2 und 3 verstanden. 
 
 

Anlage 2.4/2 
Zu DIN EN 1090-2 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken bzw. Bauteilen zu den in DIN EN 1090-2, Abschnitt 4.1.2 genann-
ten Ausführungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erläutert. Dabei ist zu beachten,  
• dass die Herstellung von Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausführungsklassen nur durch solche Her-

steller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend DIN 
EN 1090-1:2010-07 zertifiziert ist  

• dass die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den genannten 
Ausführungsklassen nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen darf, die entweder über ein 
Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-1:2010-07 oder über einen Eignungsnachweis für die Ausführung von 
Schweißarbeiten in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Bei vorwiegend ruhender Bean-
spruchung wird für die Ausführungsklasse EXC 1 eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation min-
destens der Klasse B nach DIN 18800-7, für die Ausführungsklasse EXC 2 eine Bescheinigung über die 
Herstellerqualifikation der Klassen B, C oder D nach DIN 18800-7 in Abhängigkeit von den in DIN 18800-7 
zu den Klassen angegebenen Geltungsbereichen und für alle weiteren Ausführungsklassen eine Bescheini-
gung über die Herstellerqualifikation der Klasse D nach DIN 18800-7 akzeptiert. Bei nicht vorwiegend ru-
hender Beanspruchung wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klasse E akzeptiert. 

 
Ausführungsklasse EXC 1 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder Tragwerke aus Stahl bis zur 
Festigkeitsklasse S275, für die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 
1. Tragkonstruktionen mit 

- bis zu zwei Geschossen aus Walzprofilen ohne biegesteife Kopfplattenstöße  
- druck- und biegebeanspruchte Stützen mit bis zu 3 m Knicklänge  
- Biegeträgern mit bis zu 5 m Spannweite und Auskragungen bis 2 m  
- charakteristischen veränderlichen, gleichmäßig verteilten Einwirkungen/Nutzlasten bis 2,5 kN/m² und cha-
rakteristischen veränderlichen Einzelnutzlasten bis 2,0 kN 

2. Tragkonstruktionen mit max. 30° geneigten Belastungsebenen (z.B. Rampen) mit Beanspruchungen durch 
charakteristische Achslasten von max. 63 kN oder charakteristische veränderliche, gleichmäßig verteilte 

                                            
2 Gilt für die Länder, die die MHAVO noch nicht angepasst haben. 
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Einwirkungen/Nutzlasten von bis zu 17,5 kN/m² (Kategorie E2.4 nach DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12, Tabelle 
6.4DE) in einer Höhe von max. 1,25 m über festem Boden wirkend 

3. Treppen und Geländer in Wohngebäuden 
4. Landwirtschaftliche Gebäude ohne regelmäßigen Personenverkehr (z.B. Scheunen, Gewächshäuser) 
5. Wintergärten an Wohngebäuden 
6. Einfamilienhäuser mit bis zu 4 Geschossen 
7. Gebäude, die selten von Personen betreten werden, wenn der Abstand zu anderen Gebäuden oder Flächen 

mit häufiger Nutzung durch Personen mindestens das 1,5-fache der Gebäudehöhe beträgt 
Die Ausführungsklasse EXC 1 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und Bauteile. 
 
Ausführungsklasse EXC 2 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder 
Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, die nicht den Ausführungsklassen EXC 1, EXC 3 und EXC 
4 zuzuordnen sind. 
 
Ausführungsklasse EXC 3 
In diese Ausführungsklasse fallen vorwiegend ruhend und nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Bauteile oder 
Tragwerke aus Stahl bis zur Festigkeitsklasse S700, für die mindestens einer der folgenden Punkte zutrifft: 
1. Großflächige Dachkonstruktionen von Versammlungsstätten/Stadien 
2. Gebäude mit mehr als 15 Geschossen 
3. vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen 
4. folgende nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Tragwerke oder deren Bauteile: 

- Geh- und Radwegbrücken 
- Straßenbrücken 
- Eisenbahnbrücken 
- Fliegende Bauten 
- Türme und Maste wie z.B. Antennentragwerke 
- Kranbahnen 
- zylindrische Türme wie z.B. Stahlschornsteine 

Die Ausführungsklasse EXC 3 gilt auch für andere vergleichbare Bauwerke, Tragwerke und Bauteile. 
 
Ausführungsklasse EXC 4 
In diese Ausführungsklasse fallen alle Bauteile oder Tragwerke der Ausführungsklasse EXC 3 mit extremen 
Versagensfolgen für Menschen und Umwelt, wie z. B.: 
1. Straßenbrücken und Eisenbahnbrücken (siehe DIN EN 1991-1-7) über dicht besiedeltem Gebiet oder über 

Industrieanlagen mit hohem Gefährdungspotential 
2. Sicherheitsbehälter in Kernkraftwerken 
3. nicht vorwiegend ruhend beanspruchte Wehrverschlüsse bei extremen Abflussvolumen 
 
 

Anlage 2.4/3 
Zu DIN EN 1090-3 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Die Zuordnung von Bauwerken, Tragwerken bzw. Bauteilen zu den in Abschnitt DIN EN 1090-3, Abschnitt 4.1.2 
genannten Ausführungsklassen EXC 1 bis EXC 4 wird nachfolgend erläutert. Dabei ist zu beachten,  
 
• dass die Herstellung von Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausführungsklassen nur durch solche 

Hersteller erfolgen darf, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte Stelle entsprechend 
DIN EN 1090-1:2010-07 zertifiziert ist  

• dass die Ausführung von geschweißten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Aluminium in den ge-
nannten Ausführungsklassen nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen darf, die entweder über ein 
Schweißzertifikat nach DIN EN 1090-1:2010-07 oder über einen Eignungsnachweis für die Ausführung von 
Schweißarbeiten in den entsprechenden Ausführungsklassen verfügen. Für die Ausführungsklasse EXC 1 
wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation mindestens der Klasse B nach DIN V 4113-3 und 
für alle weiteren Ausführungsklassen wird eine Bescheinigung über die Herstellerqualifikation der Klasse C 
nach DIN V 4113-3 akzeptiert. 

 
 

Anlage 2.4/4 
 
Zu DIN 18800-5 
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Bei Anwendung der technischen Regel ist folgendes zu beachten: 
 
1 Zu den Elementen (907), (1118), (1119) und (1120) 
 Abweichend von DIN 1045-1:2008-08, 9.1.6 ist für die Bestimmung von fcd bei Verwendung von Normalbe-

ton ausnahmslos α = 0,85 anzunehmen. 
 
2 Für die Bemessung und Konstruktion von Stahlverbundbrücken gilt der DIN-Fachbericht 104 (Ausgabe März 

2009). Bei Anwendung des DIN-Fachberichts ist das Allgemeine Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des 
BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Für die Einwirkungen auf Brücken gilt 
der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe März 2009) unter Berücksichtigung der zusätzlichen Hinweise laut All-
gemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, 
Heft 13). 

 
 

Anlage 2.4/16 
 
Zu DIN V ENV 1993 Teil 1 - 1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 DIN V ENV 1993 Teil 1 - 1, Ausgabe April 1993, darf - unter Beachtung der zugehörigen Anwendungsrichtli-

nie (DASt-Richtlinie 103) - alternativ zu DIN 18800 (Lfd. Nr. 2.4.4) dem Entwurf, der Berechnung und der 
Bemessung sowie der Ausführung von Stahlbauten zugrunde gelegt werden. 

2 Bei Ausführung von Stahlbauten entsprechend DIN V ENV 1993 Teil 1 - 1, Ausgabe April 1993, ist DIN 
18800-7: 2008-11 zu beachten. 

 
3 Auf folgende Druckfehler in der DASt-Richtlinie 103 wird hingewiesen: 
 Auf dem Deckblatt ist im Titel der 3. Absatz wie folgt zu ändern: 
 "Eurocode 3 - Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten 
 Teil 1-1: Allgemeine Bemessungsregeln, Bemessungsregeln für den Hochbau" 
 
 Auf Seite 4, Abschnitt 3.2 beginnt der 2. Satz wie folgt: 
 "Für die nicht geschweißten Konstruktionen ..." 
  
 Auf den Seiten 28 und 29, Anhang C, Absatz 6 ist in den Formeln für Längsspannungen und für Schub-

spannungen jeweils das Zeichen Φ (Großbuchstabe) zu ersetzen durch das Zeichen ϕ (Kleinbuchstabe). 
 
 Auf Seite 29, Anhang C, Absatz 9 ist das Wort "Ermüdungsbelastung" durch das Wort "Ermüdungsfestigkeit" 

zu ersetzen. 
 
 

Anlage 2.4/6 
 
Zu DIN V ENV 1994 Teil 1 - 1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
DIN V ENV 1994 Teil 1 - 1, Ausgabe Februar 1994, darf - unter Beachtung der zugehörigen Anwendungsrichtli-
nie (DASt-Richtlinie 104) - alternativ zu DIN 18800-5:2007-03 für den Entwurf, die Berechnung und die Bemes-
sung sowie für die Ausführung von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton zugrunde gelegt werden. 
 
 

Anlage 2.4/7 
 
Zu DIN 18807 Teil 1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen: 
 
1 Zu Bild 9 
 In der Bildunterschrift ist “nach Abschnitt 3.2.5.3” jeweils zu berichtigen in “nach Abschnitt 4.2.3.3”. 
2 Zu Abschnitt 4.2.3.7 
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 Unter dem zweiten Spiegelstrich muss es statt “... höchstens 30° kleiner..." heißen “... mindestens 30° 

kleiner ...”. 
 

Anlage 2.4/8 
 
Zu DIN 18807 Teil 3 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Auf folgende Druckfehler wird hingewiesen: 
 
Zu Abschnitt 3.3.3.1 
Im zweiten Absatz muss es anstelle von “... 3.3.3.2 Aufzählung a) multiplizierten ..." heißen  “....3.3.3.2 Punkt 1 
multiplizierten ...”. 
Im dritten Absatz muss es anstelle von “...3.3.3.2 Aufzählung b) nicht ..." heißen “...3.3.3.2 Punkt 2 nicht.....”. 
 
Zu Abschnitt 3.6.1.5 mit Tabelle 4 
In der Tabellenüberschrift muss es heißen “Einzellasten zul F in kN je mm Stahlkerndicke und je Rippe für ...”. 
 
 

Anlage 2.4/9 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 DIN 4113-1/A1 Berichtigung 1:2008-12 und DIN 4113-2 Berichtigung 1:2008-12 sowie DIN V 4113-3 Berich-

tigung 1:2008-12 sind zu beachten. 
2 Zu DIN 4113 Teil 1, DIN 4113-1/A1, DIN 4113-2: 
 Alternativ zu DIN 4113-1:1980-05, DIN 4113-1/A1:2002-09 und DIN 4113–2 : 2002-09 darf die Norm BS 

8118 Teil 1 : 1991 angewendet werden, wenn nach dieser Norm entweder die Sicherheitsbeiwerte nach Ta-
belle 3.2 oder Tabelle 3.3 im Abschnitt 3 - Bemessungsgrundlagen - um 10 % höher angesetzt oder die 
Grenzspannungen nach den Tabellen 4.1 und 4.2 im Abschnitt 4 - Bemessung von Bauteilen - bzw. nach 
den Tabellen 6.1 - 6.3 im Abschnitt 6 - Bemessung von Verbindungen - um 10 % reduziert werden. 

 Anmerkung: Sofern im Einzelfall ein genauerer Nachweis geführt wird, kann das bei Anwendung von DIN 
4113-1: 1980-05 erzielte Sicherheitsniveau mit einem geringeren Aufschlag auf die Sicherheitsbeiwerte bzw. 
einer geringeren Reduktion der Grenzspannungen erreicht werden. 

 
3 Zu DIN 4113-1:1980-5, Abschnitt 5.2: 
 Die plastischen Querschnittsreserven analog dem Verfahren Elastisch-Plastisch nach DIN 18800-1:2008-11 

dürfen berücksichtigt werden. 
 
 

Anlage 2.4/10 
 
Zu DIN 18807-1, -3, -6, -8 und -9 
 
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten: 
 
Die Normen gelten auch für Wellprofile, wobei die Wellenhöhe der Profilhöhe h und die Wellenlänge der Rip-
penbreite bR nach DIN 18807-1, Bild 3 und Bild 4, bzw. Anhang A von DIN 18807-9 entspricht, siehe Bild. 
DIN 18807-1, Abschnitt 4, bzw. DIN 18807-6, Abschnitt 3, gelten jedoch nicht für Wellprofile. Die Beanspruch-
barkeiten von Wellprofilen sind nach DIN 18807-2 oder DIN 18807-7 zu ermitteln; lediglich das Grenzbiegemo-
ment im Feldbereich von Einfeldträgern und Durchlaufträgern darf auch nach der Elastizitätstheorie ermittelt 
werden. 

 
Bild 
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Anlage 2.4/11 
 
Zu DIN 4113-1/A1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
Der Abschnitt 4.4 wird gestrichen. 
 

Anlage 2.4/12 
 
Zu DIN 18800-1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
1 Für die Bemessung und Konstruktion von Stahlbrücken gilt der DIN-Fachbericht 103 (Ausgabe März 2009). 

Bei Anwendung des DIN-Fachberichts sind die Hinweise laut Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau 
Nr6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. Für die Einwirkungen auf 
Brücken gilt der DIN-Fachbericht 101 (Ausgabe März 2009) unter Berücksichtigung der Hinweise laut All-
gemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/2009 des BMVBSW (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 
13). 

2 Bei Verbindungen mit Senkschrauben ist die Grenzzugkraft NR,d auf 70% der nach DIN 18800-1:2008-11 
ermittelten Werte abzumindern. 

 
 

Anlage 2.4/15 E 
 
Für die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Stahlbauten ist Folgendes zu beachten: 
1 Bauprodukt nach EN 103401) 

 Für die Verwendung der Stahlgusssorten 1.0449, 1.0455, 1.1131 und 1.6220 gilt DIN 18800-1:2008-11 
DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12. Für die Verwendung der übrigen in EN 10340:2007-10 genannten Stahl-
gusssorten in tragenden Bauteilen ist eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. 

2 Bauprodukt nach EN 103432): 
 Für die Verwendung der Vergütungsstahlsorten 1.0501, 1.0503, 1.1181, 1.1180,1.1191 und 1.1201 im nor-

malgeglühten Zustand (+N) gilt DIN 18800-1:2008-11 DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12. Für die Verwendung 
der übrigen in EN 10343:2009 genannten Vergütungsstahlsorten in tragenden Bauteilen ist eine allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung erforderlich. 

___________ 
1) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10340:2008-01 und DIN EN 10340 Berichtigung 1 : 2008-11 
2) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10343:2009-07 
 
 

Anlage 2.4/16 
 
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten: 
 
Sofern in Normen bei der Ausführung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder Alumini-
umbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafür DIN EN 1090-2: 2009-08 
bzw. DIN EN 1090-3:2009-08. 
 
 

Anlage 2.5/2 
 
Zu DIN V ENV 1995 Teil 1 - 1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
DIN V ENV 1995 Teil 1 - 1, Ausgabe Juni 1994, darf - unter Beachtung der zugehörigen Anwendungsrichtlinie - 
alternativ zu DIN 1052 (lfd.Nr. 2.5.1) dem Entwurf, der Berechnung und der Bemessung sowie der Ausführung 
von Holzbauwerken zugrunde gelegt werden. 
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Anlage 2.5/4 E 
 
Für die Verwendung von Bauprodukten nach harmonisierten Normen in Holzbauwerken ist Folgendes zu be-
achten: 
 
1 Holzwerkstoffe nach EN 13986:20041): 
 Es gilt die zugehörige Anwendungsnorm DIN V 20000-1:2005-12. 
2 Vorgefertigte Fachwerkträger mit Nagelplatten tragende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen nach EN 

14250: 200420102): 
 Die Verwendung der vorgefertigten Fachwerkträger mit Nagelplattentragenden Bauteile mit Nagelplatten-

verbindungen ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung. 

3 Brettschichtholz nach EN 14080:20053): 
 Die Verwendung dieses Brettschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemei-

nen bauaufsichtlichen Zulassung.  
4 Furnierschichtholz für tragende Zwecke nach EN 14374:20044): 
 Die Verwendung dieses Furnierschichtholzes ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allge-

meinen bauaufsichtlichen Zulassung. 
5 Bauholz nach EN 14081-1:20055): 
 Es gilt die zugehörige Anwendungsnorm DIN V 20000-5: 2009-02. 
6 Stiftförmige Verbindungsmittel nach EN 14592:20086): 
 Für die Verwendung von Bolzen und Stabdübeln mit kreisförmigem Querschnitt und von glattschaftigen Nä-

geln gilt DIN 1052:2008-12 DIN EN 1995-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12. 
Verbindungen müssen hierbei mit den Rechenwerten von DIN 1052 nachgewiesen werden. Die Verwen-
dung der übrigen Verbindungsmittel nach EN 14592 ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung. 

7 Nicht stiftförmige Verbindungsmittel nach EN 14545:20087): 
 Für die Verwendung von Lochblechen und Dübeln besonderer Bauart gilt DIN 1052:2008-12 DIN EN 

1995-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12. Die Verwendung der übrigen Verbin-
dungsmittel nach EN 14545 ist bisher nicht geregelt und bedarf derzeit noch einer allgemeinen bauaufsicht-
lichen Zulassung. 

 
___________ 
1) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13986:2005-03 
2) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14250:2005-022010-05 
3) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2005-09 
4) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14374:2005-02 
5) In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14081-1:2006-03 
6) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14592:2009-02 
7) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14545:2009-02 
 
 

Anlage 2.5/7 
 
Zur Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1995 Teil 1-1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
In folgenden Tabellen erhalten die charakteristischen Schub- und Torsionsfestigkeiten aufgrund neuer Erkennt-
nisse einheitlich die nachstehenden neuen Rechenwerte: 
– in Tabelle 3.2-1 (Vollholz): 
 fv,k = 2,0 N/mm2 
– in den Tabellen 3.3-1 und B.2-1 (Brettschichtholz): 
 fv,g,k = 2,5 N/mm2 
 
 

Anlage 2.5/8 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen sowie Brettsperrholz dürfen nur verwendet werden, wenn 
diese Verbindungen mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs I nach DIN EN 
301:2006-09 klassifiziert sind. Dies gilt nicht für die Verbindung der Komponenten in Holzwerkstoffen. 
Für die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen gilt Satz 1 sinngemäß. 
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Anlage 2.5/9 
 
Zu DIN 1074 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Für die Einwirkungen auf Brücken sind zusätzlich die Regeln laut Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau Nr. 
6/2009 des BMVBS (veröffentlicht im Verkehrsblatt 2009, Heft 13) zu beachten. 
 
 

Anlage 2.5/10 
 
Zu DIN 1052 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
DIN 1052 Berichtigung 1:2010-05 ist zu beachten. 
 
 

Anlage 2.6/12 
 
Zu DIN 18516-3 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
DIN 18516-3 Berichtigung 1:2012-xx ist zu beachten. 
 
1 Zu Abschnitt 4.4 
 Auf folgende Druckfehler im 2. Absatz wird hingewiesen: 
 Im 1. Satz muss es richtig lauten: "… αexp,2 = 0,5 …"; der 2.Satz ist zu streichen 
 
2 Zu Abschnitt 6.3.5 
 Auf folgende Druckfehler im 3. Absatz wird hingewiesen: 
 Der 3. Absatz muss richtig lauten: "Beim Nachweis der Pressung unter dem Ankersteg darf bei Verankerun-

gen in Beton der 3fache Wert der einaxialen Druckfestigkeit des Verankerungsmörtels angesetzt werden. 
Bei Verankerungen in Mauerwerk darf das 1,5fache des kleineren Wertes aus einaxialer Druckfestigkeit des 
Verankerungsmörtels und Steindruckfestigkeit angesetzt werden." 

 
3 Zu Abschnitt 7.2 
 Auf folgende Druckfehler wird im 1. Absatz hingewiesen: 
 Nach dem 2. Satz muss folgender Satz eingefügt werden: "Dieser Faktor ist nur bei Lastkomponenten zu 

berücksichtigen, die in den nachzuweisenden Platten Biegespannungen hervorrufen." 
 
 

Anlage 2.7/3 
 
Zu DIN 4131 
 
Bei Anwendung der technischen Regeln ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt weiterhin bis zur Überarbeitung von DIN 4131 gemäß 

Anhang A dieser Norm. 
 
2 Zu Abschnitt A.1.3.2.3 
 Aerodynamische Kraftbeiwerte, die dem anerkannten auf Windkanalversuchen beruhenden Schrifttum ent-

nommen oder durch Versuche im Windkanal ermittelt werden, müssen der Beiwertdefinition nach DIN 1055 
Teil 4 DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA entsprechen. 
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Anlage 2.7/6 
 
Zu DIN 11622-3 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Zu Abschnitt 4 
Auf folgenden Druckfehler in Absatz 3, Buchstabe b wird hingewiesen: 
Die 5. Zeile muss richtig lauten: 
"Für Güllebehälter mit einem Durchmesser d > 10 m." 
 
 

Anlage 2.7/7 
 
Zu DIN 11622-1 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
Zu Abschnitt 4.4 
Anstelle des nach Absatz 1 anzusetzenden Erdruhedrucks darf auch mit aktivem Erddruck gerechnet werden, 
wenn die zum Auslösen des Grenzzustandes erforderliche Bewegung der Wand sichergestellt ist (siehe DIN 
1055 Teil 2, Abschnitt 9.1). 
 

Anlage 2.7/14 E 

Für die Verwendung von zylindrischen Stahlbauteilen in einschaligen Stahlschornsteinen und Innenrohren aus 
Stahl nach EN 13084-6:20051) ist Folgendes zu beachten: 

Für die Ausführung der Schweißarbeiten von Schornsteinen und Innenrohren aus zylindrischen Stahlbauteilen 
gilt DIN V 4133. 
___________ 
1) in Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13084-7:2006-06 
 
 

Anlage 2.7/16 
 
Zu DIN EN 13084-1 
 
Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Die Ermittlung der Einwirkungen aus Wind erfolgt noch nicht nach EN 1991-1-4 sondern nach DIN 1055-4 
2Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt noch nicht nach EN 1998-6 sondern nach DIN 4149 
 
 

Anlage 2.7/17 
 
Zu DIN EN 13084-2 
 
Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Es sind die empfohlenen Teilsicherheitsbeiwerte zu verwenden. 
2 Anstatt EN 1992-1-1 ist stets noch DIN 1045-1 in Bezug zu nehmen. 
3 Anstatt EN 206-1 ist stets DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 in Bezug zu nehmen. 
4 Betonstahl und Betonstahlprodukte müssen DIN 488-1 bis 6 entsprechen. 
5 Für die thermischen Baustoffeigenschaften ist nicht EN 1992-1-2 sondern noch DIN 4102-2 in Bezug zu 

nehmen. 
6 Die Lastkombinationen erfolgen statt nach EN 1990 noch nach DIN 1055-100. 
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Anlage 2.7/21 
 
Zu DIN EN 13084-8 
 
Bei Anwendung der Technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Anstelle von EN 1993-3-1 und EN 1993-3-2 sind noch die diesbezüglichen Regelungen von 

DIN V 4133:2007-07 bzw. DIN 4131:1991-11 anzuwenden.  
2 Die mittlere Windgeschwindigkeit νm(z) ist nach DIN 1055-4 zu bestimmen. 
3 Zusätzlich gilt DIN EN 13084-1 in Verbindung mit Anlage 2.7/16. 
 
 

Anlage 2.7/22 
 
zu DIN EN 13782 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1.1 Abschnitt 1 erhält folgende Fassung: 

„Der Anwendungsbereich wird beschränkt auf Zelte, die Fliegende Bauten nach § 76 MBO* (* nach Landes-
recht) sind.“  
 

1.2 Für die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: März 2010, zu beachten, die vom Arbeitsaus-
schuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veröffentlicht wurden. 
 

 
2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechenden techni-

schen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.  
 

2.2 Bei Verweisen auf „relevante Europäische Normen“ bzw. „EN-Normen“ sind zutreffende technische Regeln 
der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden. 

 
3.1 Abschnitt 3.1 erhält folgende Fassung: 

„Zelte sind Anlagen, deren Hülle aus Planen (textile Flächengebilde, Folien) oder teilweise auch aus festen 
Bauteilen besteht.“ 
 

3.2 Die Abschnitte 3.1.3 und 3.2 sind von der Einführung ausgenommen.  
 
4.1 In Abschnitt 5.1.2, 4. Spiegelstrich, ist nur der erste Satz von der Einführung erfasst.  

 
4.2 Abschnitt 5.2.2, letzter Satz, ist von der Einführung ausgenommen. 
 
5. Zu Abschnitt 6.4.2.2: 

Für den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch für Aufstellorte mit vrefvb > 28 
m/s bemessen werden sollen, sind die Geschwindigkeitsdrücke nach Tabelle 2 oder Abschnitt 10.3 der 
Norm DIN 1055-4:2005-03 Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA: 
2010-12 anzuwenden. Diese dürfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der 
Geschwindigkeitsdrücke dürfen nicht in Ansatz gebracht werden.  
 

6. Zu Abschnitt 8: 
In Abschnitt 8.1 ist Satz 3 von der Einführung ausgenommen. Die Tragfähigkeit von Gewichts- und Staban-
kern darf nach den Vorgaben der Abschnitte 8.2 und 8.3 bemessen werden.  

 
 

Anlage 2.7/23 
 
zu DIN EN 13814 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1.1 Abschnitt 1 erhält folgende Fassung:  

„Diese Norm ist anzuwenden für Fliegende Bauten nach § 76 MBO* (*nach Landesrecht), z.B. Karusselle, 
Schaukeln, Boote, Riesenräder, Achterbahnen, Rutschen, Tribünen, textile und Membrankonstruktionen, 
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Buden, Bühnen, Schaugeschäfte und Aufbauten für artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch für die 
Bemessung entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergnügungsparks für einen längeren Zeitraum auf-
gestellt werden, mit Ausnahme der Windlastansätze sowie der Bemessung der Gründung. Diese Norm gilt 
nicht für Zelte. Ortsfeste Tribünen, Baustelleneinrichtungen, Baugerüste und versetzbare landwirtschaftliche 
Konstruktionen gehören nicht zu den Fliegenden Bauten.“ 
 

1.2 Für die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: März 2010, zu beachten, die vom Arbeitsaus-
schuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA (http://www.nabau.din.de) veröffentlicht wurden. 
 

2.1 Bei undatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechenden techni-
schen Regeln dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.  
 

2.2 Bei Verweisen auf „relevante Europäische Normen“ bzw. „EN-Normen“ sind zutreffende technische Regeln 
der aktuellen Ausgabe der Bauregelliste und dieser Liste der Technischen Baubestimmungen anzuwenden.  
 

3. Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einführung ausgenommen.. 
 

4.1 zu Abschnitt 5.2: 
Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der Musterbauordnung und in den Vorschriften aufgrund der 
Musterbauordnung ((jeweils nach Landesrecht)) vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu beachten. 
 

4.2 zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2: 
Für Tribünen ohne feste Sitzplätze und deren Zugänge und Podeste sind vertikale Verkehrslasten mit qk = 
7,5 kN/m² anzunehmen. 
 

4.3 Zu Abschnitt 5.3.3.4:  
Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und Verstärkungsmaßnahmen ertüchtigte 
Fliegende Bau im Zustand außer Betrieb für die höchste vorgesehene Windzone mit den Geschwindigkeits-
drücken nach Tabelle 2 oder Abschnitt 10.3 der Norm DIN 1055-4:2005-03 Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt 
NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese dürfen mit dem Faktor 0,7 abge-
mindert werden. Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdrücke dürfen nicht in Ansatz gebracht wer-
den.  
Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand außer Betrieb, auch für Aufstellorte 
mit vrefvb > 28 m/s, mit den Geschwindigkeitsdrücken nach Tabelle 2 oder Abschnitt 10.3 der Norm DIN 
1055-4:2005-03 Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nach-
gewiesen werden. Diese dürfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Ge-
schwindigkeitsdrücke dürfen nicht in Ansatz gebracht werden.  
 
Bild 1 ist von der Einführung ausgenommen. 
 

4.4 zu Abschnitt 5.3.6.2: 
Für günstig wirkende ständige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert γG = 1,0 zu verwenden 
 

4.5 zu Abschnitt 5.6.5.3: 
Fußriemenverschnallungen in Überschlagschaukeln, einschließlich deren Befestigungen und Verbindungen, 
müssen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen. 
 

5. zu Abschnitt 6: 
Anstelle der nachfolgend von der Einführung ausgenommenen Abschnitte der Norm gelten die Anforderun-
gen der Richtlinie über den Bau und Betrieb Fliegender Bauten* (*nach Landesrecht).  
 

5.1 Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einführung ausgenommen.  
 

5.2 zu Abschnitt 6.1.6.4: 
Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht zum Ausfall der Fahr-
gastsicherung (Schließkette, -stange, etc.) führen. 
 

5.3 zu Abschnitt 6.2.1.2: 
Rotoren müssen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innenseite der Zylinderwand 
sind ohne vorstehende oder vertiefte Teile auszuführen. Der obere Rand der Zylinderwand darf weder vom 
Benutzer noch von Zuschauern erreicht werden können. Der höhenverschiebbare Boden ist mit geringer 
Fuge in den Zylinder einzupassen und mit der Zylinderdrehung gleichlaufend zu führen. Die Türen sind mit 
geringen Fugen in die Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind so auszubilden, dass sie nicht bei offenen 
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Türen anfahren können. 
 

5.4 zu Abschnitt 6.2.2.2: 
Die Höhe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenrädern, in denen Fahrgäste während des Betriebs 
aufstehen können, muss, gemessen ab Oberkante Sitzfläche, mindestens 0,55 m betragen. Ein- und Aus-
steigeöffnungen müssen in Höhe der Umwehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen werden können. 
Sie müssen mit nicht selbsttätig lösbaren Verschlüssen gesichert werden können. 
 

 
5.5 zu Abschnitt 6.2.3.1: 

Achterbahnen sind ringsum mit einer Flächenabsperrung der Anforderungsklasse J3 auszustatten. 
Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Aussteigestellen mindestens mit Bereichsab-
sperrungen der Anforderungsklasse J2 gegenüber Zuschauern abzuschranken. 
 

5.6 zu Abschnitt 6.2.3.5.1: 
Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. ≤ 3 m/s) und geeigneten Anpralldämpfern 
kann auf ein Blocksystem verzichtet werden. 
 

5.7 zu Abschnitt 6.2.3.5.2: 
Stockwerksgeisterbahnen müssen Rücklaufsicherungen in den Steigungsstrecken haben. In den Gefälle-
strecken sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwindigkeit und Kippsicherungen vorzuse-
hen. 
 

5.8 zu Abschnitt 6.2.5.1.1: 
Zwischen Drehscheibe und Stoßbande muss eine feststehende, waagerechte und glatte Rutschfläche von 
mindestens 2 m Breite vorhanden sein. 
 

5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einführung ausgenommen. 
 

5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einführung ausgenommen. 
 

5.11 zu Abschnitt 6.2.7.5: 
Schießtische sind unverrückbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flächenmäßig begrenzten Zielen 
von höchstens 0,40 m Tiefe (z.B. Häuschen für Walzenschießen) darf bis auf 2,40 m verringert werden. 
 

5.12 Die Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einführung ausgenommen. 
 

6. Abschnitt 7 ist von der Einführung ausgenommen.  
 
7. Die Anhänge A, C, E, F, H und I sind von der Einführung ausgenommen. 
 
 

Anlage 3.1/1 
 
Für die Tragwerksbemessung im Brandfall der lfd. Nrn. 2.3.2, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 und 2.5.1 gelten die dort 
aufgeführten technischen Regeln. 
 
 

Anlage 3.1/9 
 
1 Bei der Anwendung der technischen Regel ist DIN V ENV 1991-2-2 : 1997-05 - Eurocode 1 - Grundlagen 

der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwerke - Teil 2-2: Einwirkungen auf Tragwerke; Einwirkun-
gen im Brandfall einschließlich dem Nationalen Anwendungsdokument (NAD) - Richtlinie zur Anwendung 
von DIN V ENV 1991-2-2:1997-05 (DIN-Fachbericht 91) zu beachten. 

 
2 Bei der Anwendung von DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 unter Beachtung ihres Nationalen Anwendungsdo-

kumentes gilt außerdem Folgendes:  
 Es dürfen Tragwerke mit Betonfestigkeitsklassen bis maximal C45/55 beurteilt werden. Die tabellarischen 

Daten für Stützen (tabellarisches Verfahren zur Einstufung von Stahlbetonstützen in Feuerwiderstandsklas-
sen) nach DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 Abschnitt 4.2.3 dürfen nicht angewendet werden. Abweichend vom 
DIN-Fachbericht 92 darf der Anhang C angewendet werden. 

 DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 darf unter Beachtung ihres Nationalen Anwendungsdokumentes auch zur 
brandschutztechnischen Beurteilung von Stahlbetontragwerken herangezogen werden, deren Bemessung 
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bei Normaltemperatur (Kaltfall) nach DIN 1045-1:2008-08 erfolgt ist. Bei der Anwendung von tabellarischen 
Daten (tabellarische Einstufungsverfahren) ist der Lastausnutzungsgrad (sofern als Eingangsgröße für die 
Tabellen erforderlich) entsprechend DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 zu bestimmen. Bei der Anwendung ver-
einfachter Rechenverfahren ist die Beanspruchung im Brandfall auf Grundlage von DIN V ENV 1991-2-2: 
1997-05 zu bestimmen. 

3  Die Vornormen DIN V ENV 1993-1-2, DIN V ENV 1994-1-2 und DIN V ENV 1995-1-2 dürfen unter Beach-
tung ihrer Nationalen Anwendungsdokumente dann angewendet werden, wenn die Tragwerksbemessung 
bei Normaltemperatur (Kaltfall) nach den Vornormen DIN V ENV 1993-1-1, DIN V ENV 1994-1-1, DIN V 
ENV 1995-1-1 unter Beachtung ihrer Nationalen Anwendungsdokumente erfolgt ist. 

4 Die DIBt-Richtlinie zur Anwendung von DIN V ENV 1994-1-2 in Verbindung mit DIN 18800-5 darf dann an-
gewendet werden, wenn die Tragwerksbemessung bei Normaltemperatur (Kaltfall) nach DIN 18800-5:2007-
03 erfolgt ist. 

5 Für DIN V ENV 1994-1-2:1997-06 und DIN V ENV 1992-1-2:1997-05 gilt: 
 Die in den Tabellen zu den Mindestquerschnittsabmessungen angegebenen Feuerwiderstandsklassen ent-

sprechen den Feuerwiderstandsklassen nach DIN 4102 Teil 2 bzw. den bauaufsichtlichen Anforderungen 
gemäß nachfolgender Tabelle: 

Bauauf-
sichtliche 
Anforde-
rung 

Tragende 
Bauteile 
ohne 
Raumab-
schluss 

Tragende 
Bauteile 
mit Raum-
abschluss 

Nichttra-
gende 
Innen-
wände 

feuer-
hemmend 

R 30 

F 30 

REI 30 

F 30 

EI 30 

F 30 
hochfeu-
erhem-
mend 

R 60 
F 60 

REI 60 
F 60 

EI 60 
F 60 

feuerbe-
ständig 

R 90 

F 90 

REI 90 

F 90 

EI 90 

F 90 

Brand-
wand 

- REI-M 90 EI-M 90 

 
Es bedeuten: 
R - Tragfähigkeit 
E - Raumabschluss 
I - Wärmedämmung 
M - Widerstand gegen mechanische Beanspruchung 
siehe auch Anlage 0.1.2 der Bauregelliste A Teil 1 

 
 

Anlage 3.1/10 
 
Zu DIN 4102-22 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Zu Abschnitt 5.2: 
1.1 3.7.3.2: Anstelle von "XC 2" muss es "XC 3" heißen. 
1.2 3.13 erhält folgende Fassung: 
 Tabelle 31: Mindestdicke und Mindestachsabstand von Stahlbetonstützen aus Normalbeton 
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3.13.2.1 Stahlbetonstützen aus Beton der Festigkeitsklasse ≤ C 50/60 müssen unter Beachtung der Bedingungen von Abschnitt 
3.13.2 die in Tabelle 31 angegebenen Mindestdicken und Mindestachsabstände besitzen. 

3.13.2.2 Der Ausnutzungsfaktor α1 ist das Verhältnis des Bemessungswertes der vorhandenen Längskraft im Brandfall NEd,A nach 
DIN 1055-100:2001-03, Abschnitt 8.1 zu dem Bemessungswert der Tragfähigkeit NRd nach DIN 1045-1. Bei planmäßig ausmittiger 
Beanspruchung ist für die Ermittlung von α1 von einer konstanten Ausmitte auszugehen. 

3.13.2.3 Tabelle 31 gilt für Stützen mit Rechteckquerschnitt und Längen zwischen den Auflagerpunkten bis 6 m und für Stützen mit 
Kreisquerschnitt und Längen zwischen den Auflagerpunkten bis 5 m. 

3.13.2.4 Tabelle 31 ist bei ausgesteiften Gebäuden anwendbar, sofern die Stützenenden, wie in der Praxis üblich, rotationsbehindert 
gelagert sind. Läuft eine Stütze über mehrere Geschosse durch, so gilt der entsprechende Endquerschnitt im Brandfall ebenfalls als 
an seiner Rotation wirksam gehindert.  
Tabelle 31 darf nicht angewendet werden, wenn die Stützenenden konstruktiv als Gelenk (z. B. Auflagerung auf einer Zentrierleiste) 
ausgebildet sind. 

3.13.2.5 Die Ersatzlänge der Stütze zur Bestimmung des Bemessungswertes der Tragfähigkeit NRd nach Abschnitt 3.13.2.2 ent-
spricht der Ersatzlänge bei Raumtemperatur, jedoch ist sie mindestens so groß wie die Stützenlänge zwischen den Auflagerpunkten 
(Geschosshöhe). 

3.13.2.10 Die für den Kaltfall gültigen Anforderungen an die Abmessungen der Stützen, den Bewehrungsquerschnitt und die Anord-
nung der Bewehrung sind zu beachten. 

Anmerkung zu 3.13.2.4:  
Eine rotationsbehinderte Lagerung ist im Brandfall dann gegeben, wenn die Stützenenden in Tragwerksteile eingespannt sind, die 
nicht dem Brandfall ausgesetzt sind. Dies ist bei Stützen, die über mehrere Geschosse durchlaufen, innerhalb eines Geschosses re-
gelmäßig anzunehmen, da eine zumindest zeitweise Begrenzung der Brandausbreitung auf ein Geschoss unterstellt wird. 

 
1.31 4.3.2.4: Im Titel von Tabelle 37 muss es "NRd,c,t" anstelle von "NRd,c,0" heißen. 
 
2 Zu Abschnitt 6.2: 
2.1 5.5.2.1: In Tabelle 74 muss es in Gleichung (9.4) "≥1" anstelle von "≤ 1" heißen. 
 
3. Zu Abschnitt 7 
 Bei einer Bemessung von Mauerwerk nach dem semiprobabilistischen Sicherheitskonzept entsprechend DIN 1053-100 kann die 

Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände nach DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 er-
folgen, wenn der Ausnutzungsfaktor α2 wie folgt bestimmt wird und α2 ≤ 1,0 ist: 

für :2510 <≤
d
hk  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

=

d
e

k
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1514,3
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21
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0
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mit 
QkGkEk NNN +=  (3) 

 
Darin ist 
α2 der Ausnutzungsfaktor zur Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände 
hk die Knicklänge der Wand nach DIN 1053-100 
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d die Wanddicke  
b die Wandbreite 
NEk der charakteristische Wert der einwirkenden Normalkraft nach Gl. (3) 
NGk der charakteristische Wert der Normalkraft infolge ständiger Einwirkungen 
NQk der charakteristische Wert der Normalkraft infolge veränderlicher Einwirkungen 
fk die charakteristische Druckfestigkeit des Mauerwerks nach DIN 1053-100 
k0 ein Faktor zur Berücksichtigung unterschiedlicher Teilsicherheitsbeiwerte γM bei Wänden und „kurzen Wänden“ nach DIN 1053-

100 
efi die planmäßige Ausmitte von NEk in halber Geschosshöhe unter Berücksichtigung des Kriecheinflusses nach Gleichung (7.3) 

von DIN 1053-100 
 
Beim Nachweis der Standsicherheit mit dem vereinfachten Verfahren von DIN 1053-100 mit voll aufliegender Decke darf efi = 0 ange-
nommen werden. 
Für Werte α2 > 1,0 ist eine Einstufung des Mauerwerks in Feuerwiderstandsklassen und Brandwände mit den Tabellen nach 
DIN 4102-4:1994-03 bzw. DIN 4102-4/A1:2004-11 nicht möglich. 
 
Fußnote 4 in DIN 4102-4, Tabellen 39 bis 41 wird wie folgt ergänzt:  

 Bei 9,4 N/mm² < α2·fk ≤ 14,0 N/mm² gelten die Werte nur für Mauerwerk aus Voll-, Block- und Plansteinen. 
 
 

Anlage 5.1/1 
 
Zu DIN 4149 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
 
1 In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dächern mit mehr als 35° Neigung und in den Erdbebenzo-

nen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine über Dach durch geeignete Maßnahmen gegen die 
Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine Teile auf angrenzende öffentlich zugängliche Ver-
kehrsflächen sowie die Zugänge zu den baulichen Anlagen herabfallen können. 

2   Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf die Karte der 
Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen für xxx1), herausgegeben von xxx1) oder DigitalService 
CD-PRINT, Isener Str. 7, 84405 Dorfen, hingewiesen. Die Tabelle „Zuordnung der Erdbebenzonen nach 
Verwaltungsgrenzen“ ist über www.bauministerkonferenz.de oder www.dibt.de/Aktuelles abrufbar. 

2a. Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 durch die Ver-
weise auf DIN 1045-1:2008-08 und DIN 1052:2008-12 ersetzt.  
Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07, DIN 1052:2004-08, DIN 18800-1 
bis 4 und DIN V ENV 1993-1-1 wie folgt ersetzt: 
- DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-

1/NA 
- DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA. 

3 Zu Abschnitt 5.5 
 Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten in Glei-

chung (12) abweichend von DIN 1055-100 mit dem Kombinationsbeiwert Ψ2 = 0,5  zu multiplizieren. 
 
4 Zu Abschnitt 8: 

Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1992-1-
1:2011- 01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2011-01 anzuwenden.  
- Absatz 8.3.2 (2) erhält folgende Fassung: "In Bauteilen, die zur Abtragung von Einwirkungen aus 

Erdbeben genutzt werden, sind  Stähle mit erhöhter Duktilität des Typs B500B zu verwenden." 
- Absatz 8.3.5.3 (4), 1. Satz erhält folgende Fassung: "Die bei Übergreifungsstößen vorzusehende 

Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1, Abschnitt 8.7.4zubemessen." 
- Absatz 8.4 (2), 2. Satz erhält folgende Fassung: "Hierbei sind die Regelungen nach DIN EN 1992-1-

1, Abschnitt 9.4.1(3)zu berücksichtigen." 
- Absatz 8.4 (3), 2. Satz erhält folgende Fassung: "Der Mindestbewehrungsgrad der Querkraftbe-

wehrung ist nach DINEN 1992-1-1, Abschnitt 9.2.2 (5) einschließlich DIN EN1992-1-1/NA, NDP zu 
9.2.2 (5) zu bestimmen." 
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45 Zu Abschnitt 9 
- Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis 18800-4 und DIN 

V ENV 1993-1-1 durch DIN EN 1993-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA sowie DIN EN 1993-
1-8 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA zu ersetzen. 

- Die Duktilitätsklassen 2 und 3 dürfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der wirkliche Höchstwert 
der Streckgrenze fy, max (siehe DIN 4149:2005-04 Abschnitt 9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) gefor-
derte Mindestkerbschlagarbeit durch einen bauaufsichtlichen Übereinstimmungsnachweis abgedeckt 
sind. 

- Abschnitt 9.3.5.1 (2) c) erhält folgende Fassung:  
"c) bei zugbeanspruchten Bauteilen sind an Stellen von Lochschwächungen die Bedingung von 
DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nu,R,d > Npl,R,d)" 

- In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz „9.3.3.3 (10)“ durch den Verweis „9.3.5.3 (10)“ er-
setzt. 

- In Absatz 9.3.5.5 (5) erhält Formel (87) folgende Fassung: 

 
sdi

iVerbpl
i M

M ,,
=Ω  

-  In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte „8 und 11“ durch den Verweis „8 und 9“ ersetzt. 
 
56 Zu Abschnitt 10 

- Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN 1052:2008-12 DIN EN 1995-1-
1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 anzuwenden.  

- Absatz 10.1 (5) erhält folgende Fassung:  
 „(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Tragwerksmodellen 

der Duktilitätsklassen 1 und 3 für die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks nicht angesetzt werden.“ 
- Absatz 10.3 (1) erhält folgende Fassung:  
 „(1) Die Bedingungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 3 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-

1/NA:2010-12 sind einzuhalten." 
- In Absatz 10.3 (2) erhält der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung: 
 „– die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten (Brettsperrholzplatten) und deren Verbin-

dungsmitteln muss durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nachgewiesen sein;“ 
- In Absatz 10.3 (3) erhält der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung: 
 „– die Abminderung des Bemessungswertes des Schubflusses für Holztafeln mit versetzt angeordneten 

Platten (siehe DIN 1052:2008-12, 8.7.2 (6)) wird die Erhöhung des Nagelabstandes bei gleicher Trag-
fähigkeit gemäß DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 9.2.3.2(4) ist in den Erdbebenzonen 2 und 3 
nicht angesetztzulässig;“ 

- In Absatz 10.3 (3) erhält der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung: 
 „– die Anwendung geklebter Tafeln führt auch bei gleichzeitiger Verwendung mechanischer Ver-
bindungsmittel zur Einstufung in Duktilitätsklasse 1." 

- Absatz 10.3 (6) erhält folgende Fassung:  
 „(6) Eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN 1052:2008-12, 12.2.2 (2) 

und 12.2.3 (7), gestattet ist, ist in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zulässig.“ Bei Anwendung der Glei-
chungen zur Ermittlung der Tragfähigkeit von stiftförmigen Verbindungsmitteln auf Abscheren 
nach DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12 Abschnitt NCI Zu 8.2 bis NCI Zu 8.7 ist eine Unterschreitung der 
Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN EN 1995-1-1/NA:2010-12  NCI NA.8.2.4 (NA.2) und 
NCI NA.8.2.5 (NA.4) gestattet ist, in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht zulässig.“ 

- Absatz 10.3 (7) ist wie folgt zu ergänzen:  
 „(7) Eine Erhöhung der Tragfähigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Ab-

schnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulässig.“ 
67 Zu Abschnitt 11 

- Absatz 11.2 (2) ist wie folgt zu ergänzen: 
 „Solange Mauersteine mit nicht durchlaufenden Innenstegen in Wandlängsrichtung für die Verwendung in 

Erdbebenzone 2 und 3 noch nicht in die Bauregelliste aufgenommen sind, dürfen ersatzweise Produkte 
mit Übereinstimmungsnachweis für die Verwendung in Erdbebenzone 3 und 4 nach DIN 4149-1:1981-04 
verwendet werden.“ 

- Die Absätze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen): 
 „(1) Der Bemessungswert Ed der jeweilig maßgebenden Schnittgröße in der Erdbebenbemessungssitua-

tion ist nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abhängig von den vorliegenden Randbedingungen 
entweder das vereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur An-
wendung kommen.“ 

 „(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die 
Bemessungstragfähigkeit Rd aus den um 50 % erhöhten zulässigen Spannungen ermittelt werden. Auf 
einen expliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden räumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet 
werden.“ 
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 „(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert Ed der jeweilig 
maßgebenden Schnittgröße unter γ-fachen Einwirkungen gemäß DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der 
maßgebende Sicherheitsbeiwert γ darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 festge-
legten Werte reduziert werden.  

 Als Bemessungstragfähigkeit Rd sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festig-
keitswerte anzusetzen.“ 

 
78 Zu Abschnitt 12 

- Bei Erdbebennachweisen von Gründungen und Stützbauwerken nach dieser Norm ist DIN 1054:2005-01 
einschließlich DIN 1054 Berichtigung 1:2005-04, DIN 1054 Berichtigung 2:2007-04, DIN 1054 Berich-
tigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sowie DIN 1054/A1:2009-07 anzuwenden.  

- Die Absätze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:  
 „(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitätsbemessung geführt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu beach-

ten.“  
 „(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst: 
 (a) den Nachweis der ausreichenden Tragfähigkeit der Gründungselemente nach den baustoffbezoge-

nen Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen; 
 (b) die einschlägigen Nachweise der Gründungen nach DIN 1054. Einschränkungen hinsichtlich der ge-

nerellen Anwendbarkeit von Nachweisverfahren im Lastfall Erdbeben in DIN 1054 oder in diese beglei-
tenden Berechnungsnormen müssen nicht beachtet werden, wenn keine ungünstigen Bodenverhältnisse 
(Hangschutt, lockere Ablagerungen, künstliche Auffüllungen, usw.) vorliegen.“ 

- Absatz 12.1.1 (4) erhält folgende Fassung: 
 „(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands (passiver Erd-

druck) nur mit maximal 30% seines nominellen Wertes angesetzt werden.“ 
- Absatz 12.2.1 (2) erhält folgende Fassung: 
 „Vereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem der Erddruckbei-

wert k  ersetzt wird durch 
g
S

akk Ige ••+= γ .“ 

 
 

Anlage 7.1/1 
 
Zu DIN 18065 
 
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten: 
 
1 Von der Einführung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebäuden der Gebäudeklasse 1 

und 2 und in Wohnungen. 
 
2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenräumen notwendiger Treppen 

in bestehenden Gebäuden: 
 Durch den nachträglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen 

Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsätzlich nicht beein-
trächtigt werden. Der nachträgliche Einbau eines Treppenlifts ist zulässig, wenn folgende Kriterien erfüllt 
sind: 
1. Die Treppe erschließt nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen. 
2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Führungskonstruktion nicht wesentlich un-

terschritten werden; eine untere Einschränkung des Lichtraumprofils (s. Bild 5) von höchstens 20 cm 
Breite und höchstens 50 cm Höhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder der Geh-
bereich (s. Ziffer 9) nicht verändert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt werden können.  

3. Wird ein Treppenlift über mehrere Geschosse geführt, muss mindestens in jedem Geschoss eine ausrei-
chend große Wartefläche vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Betrieb des 
Treppenlifts zu ermöglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine Restlaufbrei-
te der Treppe von 60 cm gesichert ist. 

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht einschränkt. 
Im Störfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne größeren Aufwand in die Parkposition fahren 
lassen. 

5. Während der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hochgeklappt 
sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verbleiben. 

6. Gegen die missbräuchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein 
7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch möglich ist. 
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3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebäude darf durch den nachträglichen Einbau eines 
zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um höchstens 10 cm unterschritten werden. Diese Aus-
nahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Festlegun-
gen der DIN 18065. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite bleiben davon unbe-
rührt. 

 
 

Anlage 7.2/2 
 
Zu DIN 18024-2 
 
Die Einführung bezieht sich nur auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, für die nach § 52 
MBO* barrierefreie Nutzbarkeit gefordert wird. Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind 
von der Einführung nicht erfasst. Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beach-
ten: 
Die Abschnitte 6 Satz 4, 8, 11 Satz 1, 13, 14 und 16 sind nicht anzuwenden. 
 
 

Anlage 7.3/1 
 
Zu DIN 18025-1 
 
Die Einführung bezieht sich nur auf Wohnungen, die als Wohnungen für Rollstuhlbenutzer errichtet werden und 
die Zugänge zu diesen Wohnungen. Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der 
Einführung nicht erfasst. 
Zu DIN 18040-1 
 
Die Einführung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach § 50 
Abs. 2 MBO barrierefrei sein müssen.  
Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 
 
1. Abschnitt 4.3.7 ist von der Einführung ausgenommen. Die in Abschnitt 4.4 und 4.7 genannten Hinwei-
se und Beispiele können im Einzelfall berücksichtigt werden. 
 
2. Abschnitt 4.3.6 muss nur auf notwendige Treppen angewendet werden. 
 
3. Mindestens ein Toilettenraum für Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3 Satz 1 
ist nicht anzuwenden.  
 
4. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der notwendigen Stellplätze für Benutzer müssen Ab-
schnitt 4.2.2 Sätze 1 und 2 entsprechen. 
 
5. Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherplätze in Versammlungsräumen mit festen 
Stuhlreihen müssen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie können auf die nach § 10 Abs. 7 MVStättV erfor-
derlichen Plätze für Rollstuhlbenutzer angerechnet werden. 
 
6. Barrierefreie Beherbergungsräume müssen den Abschnitten 5.1 und 5.3 entsprechen; für die Bewe-
gungsflächen in den Wohn- und Schlafräumen ist DIN 18040-2 Abschnitt 5, Anforderungen mit der 
Kennzeichnung „R“ anzuwenden. 
 
Hinweis: 
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst. 
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Anlage 7.3/2 
 
Zu DIN 18025-2 
 
Die Einführung bezieht sich nur auf Wohnungen, die barrierefrei errichtet werden und die Zugänge zu diesen 
Wohnungen. Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst. 
Zu DIN 18040-2 
 
Die Einführung bezieht sich auf  
- Wohnungen, soweit sie nach § 50 Abs. 1 MBO  barrierefrei sein müssen, und 
- Wohnungen und Aufzüge, soweit sie nach § 39  Abs. 4 Satz 3 MBO stufenlos erreichbar sein müssen. 
 
Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten: 
 
1. Die Abschnitte 4.3.6 und 4.4 sowie alle Anforderungen mit der Kennzeichnung „R“ sind  von der Ein-
führung ausgenommen.  
 
2. Für Wohnungen nach § 50 Abs. 1 MBO genügt es, wenn ein Fenster eines Aufenthaltsraums Ab-
schnitt 5.3.2 Satz 2 entspricht. 
 
3. Für die stufenlose Erreichbarkeit nach § 39 Abs. 4 MBO genügt es, wenn Eingänge Abschnitt 4.3.3.2 
Tabelle 1 Zeile 1, Bewegungsflächen an Türen Abschnitt 4.3.3.4 und Rampen Abschnitt 4.3.7 entspre-
chen. 
 
Hinweis: 
Technische Regeln, auf die in dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einführung nicht erfasst. 
 
 


